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arbeiten zu können (z. B. Gegenüberstellung Umsatz nach Sortimenten, Kaufkraft nach Sorti-
menten). Die Zusammenfassung bestimmter zusammengehöriger Sortimente zu Branchen 
bzw. Warengruppen soll bestimmte Aussagen vereinfachen, übersichtlicher darstellen lassen, 
sofern eine tiefere Betrachtung nicht erforderlich erscheint. 
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��  Zentrale Innenstadtlagen und ausreichend große Einkaufszentren von Metropolen und 
Großstädten können nach wie vor eine anhaltend hohe Flächennachfrage erzeugen. 
Dort ist die Grundlage für einen guten Branchenmix mit attraktiven Marken und ausge-
prägten Synergien vorhanden (z. B. Gastronomie, Kultur). 

��  Eine differenzierte Betrachtung ist für die Mittelstädte vorzunehmen, wo die Heraus-
forderungen durch den digitalen Wandel am größten sind. Unter Einzelhandelsgesichts-
punkten werden jenen Zentren die größten Entwicklungschancen zugesprochen, die es 
ähnlich wie die Großstädte schaffen, ein umfassendes, freizeitorientiertes Angebot vor-
zuhalten. 

��  Die Handelsbedeutung von Kleinstädten wird bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Kultur- 
oder Tourismusorte) deutlich zurückgehen und sich auf die Nahversorgung (Lebensmit-
telmärkte, Drogeriemärkte u. a.) konzentrieren. 

Standorte wie Dessau-Roßlau werden vor dem Hintergrund ihrer Nähe zu großen Metropolen 
daher in Zukunft gefordert sein, den erlebnisorientierten Einkauf auch im stationären Handel 
weiterzuentwickeln. Hierbei kann die Stadt auf ihr attraktives und touristisch bedeutsames 
Umfeld zurückgreifen.  

Abbildung 6: Gewinner und Verlierer des digitalen Wandels 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quelle: GMA-Grundlagenforschung 2024 
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Von den ca. 3.000 Betrieben haben jedoch lediglich zwölf Betriebe mehr als 250 abhängig 
Beschäftigte. Die meisten Betriebe, knapp 2.500, haben weniger als zehn abhängig Beschäf-
tigte.33 Der größte Anteil der Erwerbstätigen ist grundsätzlich im Dienstleistungssektor tätig. 

Der leistungsfähige Branchenmix in den Leitbranchen Pharma und Gesundheit, Metallverar-
beitung, Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Logistik u. a. wird somit durch quali-
tätsbewusst und flexibel arbeitende Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ergänzt. Weiter-
hin prägen Betriebe der Umwelt- und Elektrotechnik sowie der Kreativwirtschaft den zuneh-
mend modernisierten Industriestandort. 

Dessau-Roßlau verfügt über eine Vielzahl an Gewerbestandorten, welche sich über das ge-
samte Stadtgebiet verteilen. Als ausgewählte Standorte, die häufig im Fokus der gewerblichen 
Entwicklung stehen, können genannt werden: Gewerbegebiet BioPharmaPark Dessau, Rodle-
ben DHW, Dessau-Debolon, Dessau Mitte, Süd, West und Ost, Rodleben-Mittelbreite, Dessau 
Alter Schlachthof, Dessau Flugplatz und Industriehafen Roßlau.34  

Darüber hinaus können so genannte Standorte der Innovation benannt werden, die regional 
und teilweise auch international ausstrahlen und dementsprechende Magnetwirkung haben: 

��  der BioPharmaPark 

��  das WTZ Roßlau und das Technologie- und Gründerzentrum 

��  die Hochschule Anhalt und die Stiftung Bauhaus Dessau 

��  das Umweltbundesamt 

��  das Städtische Klinikum als akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hoch-
schule Brandenburg. 

Der BioPharmaPark Dessau stellt als integrierter Forschungs- und Servicestandort mittlerweile 
über 2.000 Arbeitsplätze im Bereich der Impfstoffentwicklung und Medikamentenherstellung 
bereit und ist auf weiteres Wachstum ausgerichtet. Bedeutend sind auch das Städtische Klini-
kum Dessau als weiterer großer Arbeitsgeber zu sehen, welches zu einem der modernsten 
Gesundheitszentren Deutschlands ausgebaut wurde. Dieser Gesundheits-Campus sichert eine 
erstklassige medizinische Versorgung.35 

Insgesamt waren in Dessau-Roßlau im Jahr 2021 rd. 33.377 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte am Arbeitsort tätig. Den rd. 12.958 Einpendlern standen rd. 9.622 Auspendler ge-
genüber. Daraus ergibt sich ein positiver Pendlersaldo von rd. 3.336 Personen.36  

  

                                                           
33 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022, GENESIS V4.3.3 - 2021 
34 Integriertes Stadtentwicklungskonzept Dessau-Roßlau 2025, S. 58 ff. 
35 https://wirtschaft.dessau-rosslau.de/wirtschaftsstandort/standortfaktoren.html 
36 Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2021): Gemeindedaten aus der Beschäftigungsstatistik, Stichtag: 30.06.21. 
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Abbildung 14:  Größenstruktur der Betriebe 

Quelle:  GMA-Darstellung 2022 auf Basis kommunaler Daten (ca.-Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt mit knapp über 400 m² Verkaufsfläche deutlich über 
dem bundesdeutschen Durchschnitt (ca. 240 m² Verkaufsfläche). 

Im Hinblick auf den kleinflächigen Einzelhandel in Dessau-Roßlau sind aktuell 410 Betriebe mit 
einer Verkaufsfläche von unter 800 m² (Grenze zur Großflächigkeit)42 vorhanden, die über eine 
Gesamtverkaufsfläche von ca. 59.570 m² verfügen. Die durchschnittliche Verkaufsfläche be-
trägt rein rechnerisch 145 bis 146 m² und kann somit als durchschnittliche Verkaufsfläche des 
kleinflächigen Einzelhandels in Dessau-Roßlau beschrieben werden.  

Daraus ist zu schlussfolgern, dass Betriebe bis ca. 150 m² VK (gerundet) als nicht strukturprä-
gend (mit entsprechender Einzel-Magnetfunktion) für die Stadt Dessau-Roßlau zu werten sind. 
Diese Klassifizierung dient einer sogenannten Kleinflächenregelung, wonach nicht strukturprä-
gende Betriebe auch mit zentrenrelevanten Sortimenten bis zur Größenordnung außerhalb 
der definierten, schutzwürdigen zentralen Versorgungsbereiche zulässig sein können (vgl. 
dazu Kapitel IV.4).  

Die Leistungsfähigkeit des Dessau-Roßlauer Einzelhandels kann auch anhand von Verkaufs-flä-
chenproduktivitäten eingeschätzt werden. Sie ermitteln sich aus dem Verhältnis der branchen-
bezogenen Umsätze und der jeweils vorhandenen Verkaufsflächen. Derzeit werden im Des-
sau-Roßlauer Einzelhandel folgende Umsätze je m² VK / Jahr erzielt:  

  

                                                           
42  Diese Größenordnung entspricht der zum jetzigen Zeitpunkt maßgeblichen Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichtes zum Merkmal der Großflächigkeit, ab der Einzelhandelsbetriebe erhebliche Auswir-
kungen auf die städtebauliche Entwicklung in ihrer näheren Umgebung, in anderen Bereichen der Ge-
meinde oder in Nachbargemeinden haben können. Auf der Grundlage der dem BVerwG vorliegenden tat-
sächlichen Erkenntnisse hat der Senat im Urteil vom 24.11.2005 entschieden, dass jedenfalls Einzelhan-
delsbetriebe mit nicht mehr als 800 qm Verkaufsfläche als Betriebe einzustufen sind, die der Nahversor-
gung der Bevölkerung dienen (Bönker/Bischopink, Baunutzungsverordnung, BauNVO § 11 Rn. 106, beck-
online).    
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��  Als Nahversorgungszentren werden Einzelhandelsagglomerationen identifiziert, die 
mehrere Einzelhandelsbetriebe umfassen und überwiegend zur Grundversorgung über 
das unmittelbare fußläufige Naheinzugsgebiet eines Marktes hinaus dienen. Es werden 
folgende Standorte hierfür in Dessau-Roßlau identifiziert: Luchplatz Roßlau, Ziebigk, 
Waldersee, Schlachthof, Leipziger Tor, Heidestraße, Damaschke-Center. 

��  Dessau-Roßlau verfügt über drei regional ausstrahlende Einzelhandelsagglomerationen 
mit vorrangig großflächigen Einzelhandelsbetrieben: 

�ƒ Mildensee 

�ƒ Mannheimer Straße 

�ƒ Junkerspark. 

Diese übernehmen im Wesentlichen durch das Angebot an großflächigen Fachmärkten 
zum einen mit nicht zentrenrelevanten Betrieben die Funktion der Versorgung mit Sor-
timenten, welche in dieser Form nicht in der Innenstadt von Dessau und Roßlau sowie 
in den Wohngebietslagen anzusiedeln sind (z. B. Möbel, Baumarkt). Darüber hinaus be-
finden sich jedoch an diesen Einzelhandelsagglomerationen auch leistungsfähige Be-
triebe mit weiteren zentrenrelevanten Sortimenten des kurz-, mittel- und langfristigen 
Bedarfs (z. B. Lebensmittel, Bekleidung). Damit haben damit diese Standorte faktisch 
auch Funktionen der generellen Grundversorgung und Ergänzung zur überregionalen 
Versorgung übernommen. 

Im gesamten Stadtgebiet wie auch insbesondere in den Ortsteilen sind mehrere weitere Ein-
zelbetriebe verortet, die keiner besonderen Lagekategorie zuzuordnen sind. Neben einer 
wohngebietsbezogenen Grundversorgung im Bereich des kurzfristigen Bedarfs (insbes. Le-
bensmittelhandwerk, Blumen, Zeitschriften, Apotheken) sind einzelne Einzelbetriebe aus allen 
Sortimenten unterschiedlichster Größe über das gesamte Stadtgebiet verteilt, die sich histo-
risch entwickelt haben und auf Grund ihrer geringen Verkaufsflächendimension keine Raum-
bedeutsamkeit entfalten. 

Mit Blick auf die räumliche Verteilung der einzelnen Branchen auf die verschiedenen Standort-
lagen in Dessau-Roßlau wird deutlich, dass sich die innenstadtrelevanten Sortimente mit Aus-
nahme der Warengruppe Elektrowaren, Medien, Foto überwiegend auf die Dessauer Innen-
stadt konzentrieren (roter Rahmen). Allerdings bestehen in der Detailbetrachtung Unter-
scheide: so ist bspw. aktuell kein Sportartikelanbieter mehr in der in den zentralen Versor-
gungsbereichen vorhanden. Sortimente des sonstigen Bedarfs sind sowohl in städtebaulich 
integrierten als auch in nicht-integrierten Stadtrandlagen angesiedelt (grüner Rahmen). Hin-
sichtlich der nahversorgungsrelevanten Sortimente (blauer Rahmen) ist festzustellen, dass 
diese sowohl in der Dessauer Innenstadt als in den weiteren zentralen Versorgungsbereichen 
der Stadt sowie auch in Streulagen / dezentralen Lagen bzw. Ergänzungsstandorten angesie-
delt sind. 

Dabei befindet sich das Sortiment Fahrräder unter der Branche Sonstiges und ist überwiegend 
mit den vorhandenen Geschäften in den zentralen Versorgungsbereichen Innenstadt Dessau, 
Stadtteilzentrum Roßlau sowie Nahversorgungszentren verortet. 
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Abbildung 16: Verkaufsflächenanteile nach Standortlagen und Branchen 

Quelle: GMA-Darstellung 2022  

 

3.  Quantitative Bewertung des Einzelhandelsbesatzes 

Die vergleichende Betrachtung ausgewählter Einzelhandelskennziffern ergänzt die absoluten bzw. 
qualitativen Angaben zum Einzelhandelsbestand und dient der Bewertung des Versorgungsange-
botes der Stadt Dessau-Roßlau. Dieser Kennziffernvergleich kann aber lediglich einen Anhaltspunkt 
zur Bewertung der Ausstattung eines Einzelhandelsstandortes liefern. Es handelt sich hierbei zu-
nächst um eine rein rechnerische Beurteilung des Einzelhandelsbestandes, die erste Rückschlüsse 
auf die Leistungsfähigkeit, besondere Stärken bzw. Schwächen sowie Entwicklungspotenziale zu-
lässt. Diese Analyse der Verkaufsflächen ist durch eine Bewertung der Nachfrage zu ergänzen, wo-
mit die Kaufkraft und deren Bindung als Beurteilungskriterium nach Branchen determiniert wer-
den. Diese Detailbetrachtung erfolgt in Kapitel II.3.2.  

3.1 Verkaufsflächenausstattung 

Die in Dessau-Roßlau vorhandene Verkaufsfläche von ca. 187.260 m² entspricht einer Verkaufsflä-
chenausstattung von ca. 2.360 m² je 1.000 Einwohner. Diese Kennziffer ist im Vergleich zur GMA-
Kennziffer45 für Städte zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner (ca. 2.180 m² VK / 1.000 Einwoh-
ner) als leicht überdurchschnittlich zu werten. Allerdings ist die Verkaufsflächenausstattung auch 
vor dem Hintergrund der oberzentralen Versorgungsfunktion zu sehen, die der Dessau-Roßlauer 
Einzelhandel für das überwiegend ländlich strukturierte Umland zu erfüllen hat.  

Die branchenbezogene Betrachtung der Verkaufsflächenausstattung in Dessau-Roßlau zeigt, 
dass im Vergleich zur GMA-Kennziffer in mehreren Branchen Abweichungen in der Verkaufs-
flächenausstattung bestehen. Die in diesem Zusammenhang deutlichsten Unterschiede zur 
                                                           
45  Die GMA veröffentlicht regelmäßig eine Grundlagenuntersuchung zur Einzelhandelsausstattung und zum 

Branchenmix von Städten und Gemeinden in Deutschland und Österreich. Bei der Grundlagenuntersu-
chung 2009 wurden fast 500 Städte und Gemeinden berücksichtigt. 
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der Innenstadt zur Folge. Insgesamt sind diese Effekte jedoch nicht durch das FOC Brehna 
induziert, sondern ein generelles Akzeptanzproblem der Betriebsform Warenhaus. 

 

7.  Nahversorgungssituation 

Zur Bewertung der räumlichen Versorgungssituation und zur Ableitung von Entwicklungspo-
tenzialen für die Stadt Dessau-Roßlau werden um die wesentlichen Lebensmittelmärkte (d.h. 
Betriebsformen Discounter, Super- und Verbrauchermärkte) Naheinzugsgebiete in einem fuß-
läufigen 10-min-Bereich gelegt55 (vgl. Karte 3). Die gewählte Entfernung nach Zeitdistanz ent-
spricht einer verbraucherseitig überwiegend akzeptierten Entfernung, um den betreffenden 
Markt als fußläufigen erreichbaren Nahversorgungsstandort einzustufen. Dies entspricht einer 
theoretischen fußläufigen Wegedistanz von ca. 700 Metern.  

In Dessau sind insb. in den innerstädtischen Bereichen sowie den Stadtbezirken Alten, Süd und 
Ziebigk Überlagerungen der Naheinzugsgebiete mehrerer Lebensmittelmärkte zu verzeich-
nen. Hier besteht also fußläufig eine gewisse Auswahl verschiedener Anbieter. Demgegenüber 
besteht jedoch auch in einigen Wohnbereichen der Stadt und in einigen räumlich abgesetzten 
Ortsteilen eine Unterversorgung mit einem fußläufig erreichbaren Lebensmittelmarkt in einer 
Zeitdistanz von ca. 10 min. Da diese Bereiche jedoch jeweils geringere Einwohnerpotenziale 
aufweisen als dies raumbedeutsame Lebensmittelbetriebe für ein notwendiges Kaufkraftpo-
tenzial im Naheinzugsbereich für erforderlich erachten, kann hier nicht von einer absehbaren 
Neuansiedlung von typischen Nahversorgern ausgegangen werden. Im Übrigen werden die 
meisten nicht fußläufig versorgten Wohngebiete wie z. B. Mildensee, Kreuzberge und Große 
Schaftrift durch angrenzende Lebensmittelanbieter insbesondere mit überregionaler Aus-
strahlung mitversorgt. Lediglich für die größeren Stadtbezirke Großkühnau, Mosigkau und 
Kochstedt ist von einer Unterversorgung auszugehen, indem die Einwohner dieser Ortsteile 
weitere Entfernungen für ein breiteres Lebensmittelangebot in Kauf nehmen müssen. 

 

  

                                                           
55  Der Bereich der fußläufigen Erreichbarkeit trägt den tatsächlichen Gegebenheiten des Straßen- und Wege-

netzes Rechnung. 
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In Roßlau besteht eine relativ ausgewogene, flächendeckende Versorgung des gesamten Kern-
ortes zumindest mit einem Lebensmitteldiscounter. Schwerpunkte des Lebensmittelangebo-
tes stellen der Luchplatz mit Rewe sowie das kleine Fachmarktzentrum in der Magdeburger 
Straße mit Edeka und Aldi dar. Nur im Bereich Waldesruh, Berliner Straße / Meinsdorfer Straße 
ist bei einem durchaus größeren Einwohnerpotenzial von ca. 2.800 Einwohnern kein Lebens-
mittelmarkt >400 m² ansässig. In den Ortsteilen Streetz, Mühlstedt, Brambach, Rietzmeck, 
Neeken und Rodleben gibt es ebenfalls keine Nahversorger. Lediglich in Rodleben befindet 
sich ein Lebensmittelmarkt außerhalb der bebauten Ortslage. 

Die quantitative Ausstattung für Dessau-Roßlau ist bei einer durchschnittlichen Verkaufsfläche 
für Lebensmittel von 564 m² je 1.000 Einwohner gegenüber dem bundesweiten Durchschnitt 
dieser Stadtgrößenklasse mit ca. 520 m² je 1.000 Einwohner als gut zu bewerten. Differenzie-
rungen sind zwischen den großen Ortsteilen Dessau und Roßlau angezeigt. In Dessau befinden 
sich alle Größenklassen und Betriebstypen von Lebensmittelmärkten. Roßlau wird dagegen 
flächendeckend überwiegend durch kleinere Discounter versorgt. Die zwei Supermärkte an 
den Standorten Luchplatz und Magdeburger Straße befinden sich an Standorten mit z. T. meh-
reren Einzelhandelsbetrieben mit der Ausrichtung als Anbieter jeweils für den gesamten Stadt-
teil Roßlau und darüber hinaus. Diese Differenzierung spiegelt sich auch in der qualitativen 
Ausstattung mit Lebensmittelbetrieben wider. Anbieter mit sehr breitem Sortiment in Form 
von Verbrauchermärkten sind nur in der Kernstadt Dessau sowie den Gewerbegebieten zu 
finden. Durch die Konzentration verschiedener Lebensmittel-Betriebstypen an einzelnen 
Standorten besteht damit auch eine gute Auswahlmöglichkeit mit einer Anfahrt oder Wege-
distanz für Fußgänger (z. B. Rathaus-Center, Wagnerpassage, Ziebigk).  

Insgesamt ist über die Gesamtstadt ein ausgewogener Mix an verschiedenen Betriebsformen, 
vielmals auch an mehreren Standorten, zu verzeichnen. Lediglich im Sortiment Bio-Lebensmit-
telmärkte sind keine in Städten dieser Größenklassen mittlerweile häufig vorzufindenden grö-
ßeren (filialisierten) Biomärkte existent. 

 

8.  Nachfragesituation 

8.1 Marktgebiet des Einzelhandelsstandortes Dessau-Roßlau 

Die Abgrenzung des Marktgebietes des Einzelhandelsstandortes Dessau-Roßlau stellt eine we-
sentliche Grundlage zur Ermittlung des Bevölkerungspotenzials und der damit zur Verfügung 
stehenden Kaufkraft dar. Als Marktgebiet wird der Raum bezeichnet, in dem sich die Verbrau-
cher zum Einkauf überwiegend auf einen Einzelhandelsstandort orientieren. Bei der Abgren-
zung des Marktgebietes der Stadt Dessau-Roßlau wurden folgende Kriterien herangezogen:  

��  Angebotssituation und Leistungsfähigkeit des Dessau-Roßlauer Einzelhandels 

��  Angebots- bzw. Wettbewerbssituation im Umland und in den nächstgelegenen Ober-
zentren  

��  siedlungs- und zentralörtliche Strukturen in Sachsen-Anhalt 

��  verkehrliche und topografische Gegebenheiten in Dessau-Roßlau und im Umland und 
damit in Verbindung stehende Zeit-Distanz-Werte 

��  Verflechtungen und Marktgebietsüberschneidung mit umliegenden Einkaufsorten. 

Unter Zugrundelegung der genannten Kriterien kann für den Dessau-Roßlauer Einzelhandel 
ein Marktgebiet abgegrenzt werden, in dem derzeit ca. 300.710 Einwohner leben (vgl. Tabelle 
8 und Karte 4).   
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Tabelle 8: Einwohnerzahl im Einzugsgebiet des Dessau-Roßlauer Einzelhandels  

Zonen des Einzugsgebietes Einwohner Anteil in % 

Zone I Stadt Dessau-Roßlau 78.810 26 

Zone II 

Aken (Elbe), Coswig (Anhalt), Oranienbaum-Wörlitz, 
Raguhn-Jeßnitz, Zerbst/Anhalt, anteilig Gräfenhaini-
chen, Osternienburger Land, Südliches Anhalt und Zör-
big 

74.210 25 

Zone III 

Lutherstadt Wittenberg, Kemberg und Wittenberg, 
Bitterfeld-Wolfen, Muldestausee, anteilig Gräfenhani-
chen, Köthen (Anhalt), Osternienburger Land, Südli-
ches Anhalt und Zörbig 

147.690 49 

Einzugsgebiet insgesamt 300.710 100 

Quelle Einwohner: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Stand: 30.06.2021, Ermittlung der Einwohnerzahlen auf Ortsteil-
ebene mit panadress geomarkets (Stand 31.12.2021), GMA-Berechnungen 2021 / 2022, ca.-Werte gerundet. 

Das Einzugsgebiet ist wie folgt zu gliedern: 

��  Die Zone I umfasst das gesamte Dessau-Roßlauer Stadtgebiet mit ca. 78.810 Einwoh-
nern (ca. 26 %). 

��  Zur Zone II gehören die Gemeinden Coswig (Anhalt), Oranienbaum-Wörlitz und anteilig 
Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg sowie Aken (Elbe), Raguhn-Jeßnitz, 
Zerbst/Anhalt, anteilig Osternienburger Land, Südliches Anhalt und Zörbig im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld mit in Summe 74.210 Einwohnern (ca. 25 %).  

��  Die Zone lll besteht aus den Gemeinden Lutherstadt Wittenberg, Kemberg und anteilig 
Gräfenhanichen im Landkreis Wittenberg und Bitterfeld-Wolfen, Muldestausee, anteilig 
Köthen (Anhalt), Osternienburger Land, Südliches Anhalt und Zörbig im Landkreis An-
halt-Bitterfeld mit insgesamt 147.690 Einwohnern (ca. 49 %). 

Begrenzt wird das Einzugsgebiet Dessau-Roßlaus neben Entfernungs- und Erreichbarkeitspara-
metern v. a. durch die Ausstrahlungskraft anderer Einkaufsorte:  

��  Nördlich endet das Einzugsgebiet an der Landesgrenze zu Brandenburg, wobei die Sied-
lungs- und Einwohnerdichte in Richtung Fläming deutlich abnimmt. Hier sind keine grö-
ßeren Wettbewerbsstandorte vorhanden 

��  Östlich ist das Mittelzentrum Lutherstadt Wittenberg zu verorten, welches neben der 
Einkaufsinnenstadt (u. a. Arsenal Center) auch über Einzelhandelsagglomerationen (u. 
a. ElbePark, Teucheler Weg) verfügt.  

��  In Richtung Süden befinden sich weitere regionale Wettbewerbsstandorte, wie FOC The 
Style Outlets in Brehna oder der Muldepark in Bitterfeld-Wolfen. Zudem liegt das Ober-
zentrum Halle (Saale) südlich, welches ein breit gefächertes Sortimentsangebot und di-
verse größere Einzelhandelsstandorte und -agglomerationen aufweist. Auch das säch-
sische Oberzentrum Leipzig ist mit seinem Stadtzentrum (u. a. Höfe am Brühl, Galeria 
Kaufhof, EKZ im Hauptbahnhof, P & C) sowie zahlreichen größeren Handelskomplexen 
als Einkaufsmagnet der Region über dies sächsischen Landesgrenzen hinaus zu sehen. 
Schließlich strahlen darüber hinaus die in autobahnnähe positionierten Einkaufszentren 
an der Peripherie von Halle (Saale) und Leipzig (u. a. Nova Eventis, Paunsdorf-Center, 
PeißenCenter) entsprechend überregional aus.  
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auseinandersetzten. So waren also auch konkretere Aussagen zum jeweils aktuellen 
Einkaufsverhalten vor Ort zu erwarten.  

��  Eine Passantenfrequenzmessung diente einerseits im Vergleich zwischen den Messun-
gen an verschiedenen Standorten einer Einordnung der Besuchsintensität oder kann 
dann andererseits auch im Zeitvergleich die Entwicklungen in der Standortakzeptanz 
analysieren. Dies ist jedoch erst nach wiederholter Zählung am gleichen Standort mög-
lich. Da die Zählung erstmals durchgeführt wurde, kann zunächst nur eine zwischen den 
Standorten vergleichende Bewertung erfolgen.  

��  Schließlich sollte das subjektive Meinungsbild auch durch die Befragung ausgewählter 
Gewerbetreibender in der Kernstadt als die Akteure zur Sicherung und Entwicklung des 
Einzelhandelsangebotes in der Stadt Dessau-Roßlau vervollständigt werden. 

Die Befragungsergebnisse wurden grafisch aufbereitet und sind mit einer Arbeitsgruppe Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt, zusammengesetzt aus Vertretern der politischen 
Fraktionen und diverserer Organisationen aus Wirtschaft und Gewerbe, ausgewertet worden. 
Alle grafischen Darstellungen befinden sich in der Anlage. 

9.1 Befragung Einwohner- und Umlandbewohner 

Um ein breites Spektrum und eine statistisch ausreichende Anzahl von Bewohnern und Besu-
chern zu befragen, sind insgesamt 303 Telefoninterviews geführt worden. Ergänzt um eine 
öffentlichkeitswirksam kommunizierte freiwillige Online-Befragung, an welcher 505 Personen 
teilgenommen haben, liegen Ergebnisse von insgesamt 808 Bewohnern der Stadt und aus dem 
Umland vor.  

Die Telefon-Befragung wurde im Juni/Juli 2021 durchgeführt als geschichtete Zufallsstich-
probe. Die räumliche Aufteilung der Interviews erfolgte unter Zugrundelegung der realen Ein-
wohnerverteilung im Marktgebiet der Stadt Dessau-Roßlau, wobei rd. 200 Befragte aus der 
Stadt selbst stammen und 100 Probanden aus dem Umland, letztere weitestgehend gleichver-
teilt aus den Ortschaften rings um die Stadtgrenze. Die Zufallsstichprobe der Befragten konnte 
nicht nach Altersgruppen erfolgen, so dass auch keine den Einwohnern der Stadt adäquate 
Altersstrukturverteilung vorliegt. Für die Ergebnisse ist dies jedoch unerheblich, da letztlich 
über beide Befragungen trotzdem die drei wesentlichen Altersgruppen 25-45 Jahre, 46-65 
Jahre und > 65 Jahre ähnlich große Anteile hatten (s. Abbildung 21) 

Abbildung 21:  Anzahl und Altersgruppen der telefonischen und Online-Befragung 

Quelle: GMA-Berechnungen 2022  





 

 
 

 

  
FORTSCHREIBUNG DES EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPTES FÜR DIE STADT DESSAU-ROSSLAU 
 

info@gma.biz / www.gma.biz 61 

Abbildung 22: Einkaufsorientierung 

 
��  Über 65 % aller Befragten kaufen mindestens alle 1-2 Wochen in der Innenstadt von 

Dessau ein. 

Abbildung 23: Einkaufshäufigkeit Dessauer Innenstadt 

 
��  Innenstadt-Einkäufe in Roßlau sind zwar insgesamt weniger häufig zu verzeichnen als 

bei der Dessauer Innenstadt, aber dann besuchen diese zu über 75 % mindestens ein-
mal wöchentlich das Roßlauer Zentrum. 
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Abbildung 24: Einkaufshäufigkeit Roßlauer Innenstadt 

 
��  Bis zu 1/3 aller Befragten besuchten die Innenstädte während der Corona-Pandemie 

seltener. 

Abbildung 25: Einkaufsverhalten während Corona-Pandemie 

 
��  Ca. 83 % aller Befragten wollen die Innenstädte nach Corona wieder genauso oft oder 

öfter besuchen. 
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Abbildung 26: Einkaufsverhalten nach Corona-Pandemie 

 
��  Der PKW wird von über 60 % der Befragten (außer Innenstadt-Bewohner von Dessau) 

am häufigsten genutzt. Je entfernter der Wohnort liegt, desto häufiger wird der PKW 
genutzt. 

Abbildung 27: Verkehrsmittelwahl 

 
��  Für 35 bis 50 % der Befragten ist Dessau attraktiver geworden. 
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Abbildung 30: Einschätzung Entwicklung Attraktivität Roßlauer Innenstadt nach Wohnort 

 

��  Sicherheit, Erreichbarkeit, Parkplatzangebot und Sauberkeit in der Dessauer und Roßlauer 
Innenstadt zum Großteil gut und sehr gut bewertet, wenn auch die Rangfolge leicht diver-
giert (s. Abbildung 31 und 32).  

Abbildung 31: Bewertung von Kriterien für Innenstadt von Dessau 

Quelle: GMA-Berechnungen 2022 
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Abbildung 32:  Bewertung von Kriterien für Innenstadt von Roßlau 

Quelle: GMA-Berechnungen 2022 

��  Kurzfristige Bedarfsgüter (Lebensmittel, Drogeriewaren, Blumen/Pflanzen) werden über-
wiegend in der Stadt Dessau/Roßlau selbst gekauft. Waren des überwiegend mittelfristi-
gen Bedarfs wie Bücher/Schreibwaren, Optik, Schuhe, Lederwaren, Elektro/Foto und Be-
kleidung werden zu über 50 % in Dessau/Roßlau selbst gekauft (s. Abbildung 33). Das In-
ternet spielt bei mittel- und langfristig erworbenen Bedarfsgütern für ca. 20 bis 30 % der 
Befragten eine Rolle. Andere Orte werden zum Einkauf über alle Branchen von ca. 10 bis 
20 % der Befragten aufgesucht, für Möbel von knapp 25 %. 

Abbildung 33:  Einkaufsorientierung nach Branchen 

Quelle: GMA-Berechnungen 2022 

Es wurde nach der Häufigkeit der Nutzung von Gastronomieangeboten gefragt. Die Ergebnisse 
zur Nutzung von Gastronomieangeboten in der Innenstadt von Dessau basieren auf allen Be-
fragten von Dessau-Roßlau und Umgebung, da hier von einer Magnetwirkung der Innenstadt 
für die gesamte Region ausgegangen werden kann. Für die Frage zur Nutzung der Gastrono-
mieangebote in der Innenstadt von Roßlau wurden lediglich die Bewohner der Roßlauer In-
nenstadt herangezogen. Eine Nutzung anderer Bewohner ist sehr gering. 
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Abbildung 34:  Nutzung Gastronomieangebot 

 
 

��  Das Gastronomieangebot wird in der Dessauer Innenstadt von über 70 % der Befragten 
und damit überwiegend genutzt. In Roßlau wird das Gastronomieangebot in der Innen-
stadt zumindest von den eigenen Innenstadtbewohnern manchmal oder auch häufiger 
genutzt. 36 % der Innenstadtbewohner Roßlaus nutzen diese Angebote jedoch nie. 

Zusammenfassend ist aus der Befragung von Bewohnern der Stadt und des Umlandes zu kon-
statieren, dass die Innenstadt von Dessau überwiegend positiv, d. h. auch der attraktive Ein-
kaufsort der Gesamtstadt gesehen wird. Das Zentrum des Stadtteiles Roßlau wird hingegen 
geringer frequentiert, vorwiegend von eigenen Bewohnern Roßlaus. Die Roßlauer Innenstadt 
ist offensichtlich für die Nahversorgung bedeutend, denn je näher der Wohnort zur Innenstadt 
liegt, desto häufiger ist die Frequentierung. In der Wahrnehmung der Entwicklung der beiden 
Zentren schneidet die Dessauer Innenstadt besser ab, indem hier über ein Drittel Verbesse-
rungen in den letzten Jahren konstatieren, für die Roßlauer Innenstadt hingegen nur zwischen 
5 und 10 % je nach Wohnort. Für Roßlau wird schließlich die Angebotsvielfalt (Dienstleistungen 
und Veranstaltungen) signifikant schlechter bewertet (vgl. auch Abb. 22 und 23). 

9.2 Besucher- bzw. Passantenbefragung 

Um Erkenntnisse aus dem unmittelbaren Einkaufsverhalten in der Stadt gewinnen zu können, 
sind über 1.000 Passanten vor insgesamt 12 bedeutenden Einkaufsdestinationen der Stadt 
befragt worden. Diese verteilen sich auf die einzelnen Befragungsstandorte wie folgt: 

Abbildung 35:  Standorte und Anzahl Passantenbefragung 

Nr.           Befragungsstandort Anzahl Befragte 

1  Zentrum Dessau, Platz der deutschen Einheit 86 
2 Dessau-Center 94 
3 Innenstadt Roßlau 83 
4 Luchplatz 61 
5 Leipziger Tor 77 
6 Ziebigker Kirche, Netto 87 
7 Schlachthof, Edeka 80 
8 Kaufland Hauptbahnhof 107 
9 Damaschke-Center 82 
10 Kauflandcenter Mildensee 91 
11 FMZ Mannheimer Straße, Kaufland und Aldi 72 
12           Junkerspark, E-Center und Porta 86 

   Gesamt 1.006 
Quelle: GMA-Berechnungen 2022  
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Die Befragung erfolgte im Sommer 2021 (Juni/Juli), so dass hier die Einflüsse de Corona-Be-
schränkungen relativ gering sind. Die Auswahl erfolgte in direkter Ansprache von Besuchern 
auf dem Weg zum jeweiligen Einkaufsort oder diesen verlassend auf freiwilliger Basis. Ähnlich 
wie bei der telefonischen und Online-Befragung konnte nicht Apriori die demografische Struk-
tur der Bevölkerung in der Gesamtstadt nach männlich/weiblich oder nach Altersgruppen ab-
gebildet werden. Aber die Zusammensetzung der Befragten nach Altersgruppen entspricht 
letztlich nahezu genau der der telefonischen und Onlinebefragung. Die meisten Befragten (ca. 
88 %) waren Bewohner der Stadt, ca. 60 % aller Befragten weiblich.  

Insgesamt ist damit ein durchschnittliches Bild des Verhaltens von Einkaufsbesuchern an we-
sentlichen Handelsstandorten der Stadt abzubilden. Es wurden folgende Fragen gestellt: 

��  Welche Waren kaufen Sie voraussichtlich heute hier (am Standort XYZ) ein? 

��  Wie häufig kaufen Sie hier am Standort ein? 

��  Waren Sie heute bereits an einem oder mehreren der folgenden Einkaufsstandorte oder 
werden diese(n) heute noch aufsuchen? 

��  Kaufen Sie sonst an einem anderen Standort ein? 

��  An welchen der folgenden Standorte kaufen Sie sonst ein? 

��  Hat sich durch die Corona-Krise Ihr Einkaufsverhalten während der Pandemie generell 
verändert und wenn ja, wie? 

��  Wie werden Sie voraussichtlich nach der Corona-Krise Ihre Einkäufe tätigen? 

Damit können die Erkenntnisse zur Einkaufsorientierung nach Branchen und Standorten, zur 
Einkaufshäufigkeit sowie dem Einkaufsverhalten während und nach der Pandemie weiter un-
tersetzt werden, die bereits aus der Bewohnerbefragung ohne direkten Einkaufsortsbezug ge-
wonnen wurden. Die Ergebnisse befinden sich detailliert, grafisch aufbereitet, vollständig im 
Anhang. Zusammenfassend lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten: 

��  In den größeren Einkaufsstätten außerhalb der Innenstadt sowie im Kaufland Wolfgang-
straße und am Luchplatz ist zu über 90 % der Lebensmitteleinkauf bestimmend. Bücher, 
Schreib- und Spielwaren sowie Zeitschriften werden in den Super- und Verbrauchermärk-
ten am Luchplatz, im Kaufland Wolfgangstraße, im Junkerspark, im Damaschke-Center, im 
Zentrum von Dessau und am Leipziger Tor mit eingekauft. Bekleidung wird offensichtlich 
vorrangig in der Innenstadt bzw. im Zentrum von Dessau sowie auch im Kaufland-Center 
Mildensee und im Junkerspark gekauft. 
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Abbildung 38:  Weitere Einkaufsstättenwahl 

 
��  Über 70 % der  Befragten kauften genauso häufig oder sogar bewusster und mehr in der 

Innenstadt während der Pandemie ein. 

Abbildung 39: Einkaufsverhalten während der Pandemie 

 
��  Über 90 % der Befragten wollen die Innenstadt und lokale Händler nach der Pandemie 

genauso häufig besuchen wie vorher. 
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Abbildung 40: Einkaufsverhalten nach der Pandemie 

 
 
Für die unmittelbar an den Einkaufsstandorten Befragten haben die jeweiligen Standorte eine 
hohe Bedeutung zur Versorgung mit Waren des Grundbedarfs. Die Innenstädte werden als 
attraktive Einkaufsstandorte sogar häufiger und bewusst besucht. 

9.3 Passantenfrequenzmessung 

Die Passantenfrequenzmessung erstreckte sich auf insgesamt neun Standorte in den Kernbe-
reichen von Dessau und Roßlau. Das Datum gibt das Enddatum der jeweils 14-tägigen Zählung 
an.  

��  Kavalierstraße   07.09.2021 

��  Rathaus    07.09.2021 

��  Dessau Center   14.09.2021 

��  Wagner-Passage   14.09.2021 

��  Damaschke-Center   22.09.2021 

��  Schlachthof    22.09.2021 

��  Hauptstraße Roßlau   29.09.2021 

��  Luchplatz    29.09.2021 

��  Kornhausstraße Ziebigk, Norma 06.10.2021 

Da die Zählung ausschließlich in digitalisierter Form mit spezifischen Messgeräten über den 
gesamten Zeitraum von jeweils ca. 14 Tagen vorgenommen wurde, ist zunächst von einer ho-
hen Genauigkeit der gezählten Passanten ohne Übertragungsfehler von Zählern auszugehen. 
Andererseits wird die Exaktheit der Daten dadurch geschmälert, dass verschiedene Einfluss-
faktoren vor Ort die Ergebnisse einer genauen Passantenfrequenzmessung mehr oder weni-
ger beeinflussen können. So bedingt bereits der Mikrostandort zur Aufhängung, inwiefern 
evtl. zusätzliche Elemente wie Einkaufswagen, vorbeifahrende Fahrräder, zusätzliche Kinder-
wagen, stehende und sich im Zählradius nur zeitweise bewegende (wartende Kunden) oder 
auch andere Gegenstände wie zeitweise aufgestellte Warenträger, Aufsteller etc. die Zählun-
gen nach oben beeinflussen. Genauso kann die Verstellung durch parkende Fahrräder, Wagen, 
Klein-Mobile etc. die Zählung verhindern. Da im Interesse der Ermittlung von Daten an mög-
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9.4 Meinungsbildung Gewerbetreibende 

Die Befragung von Gewerbetreibenden wurde ca. 45 ausgewählten Firmen bzw. Personen mit 
ihrem Geschäft/Betrieb in der Innenstadt von Dessau (34) und Roßlau (11) direkt übermittelt 
mit der Bitte um Beteiligung. Damit sollte gewährleistet sein, dass nur die Akteure teilnehmen, 
die sich auch tatsächlich mit den Entwicklungen in den jeweiligen Zentren beschäftigen bzw. 
diese aus gewerblicher Sicht konkret einschätzen können Es beteiligten sich lediglich neun 
Gewerbetreibende an dieser Befragung, deshalb konnten nur wenige Abfragen als tendenzi-
elle Aussagen mit mehrheitlich gleichen Antworten ausgewertet werden. Dies ist dann der 
Fall, wenn mindestens vier der sechs Befragten die gleiche Antwortmöglichkeit gewählt ha-
ben. 

Bei der Bewertung der Attraktivität der Innenstadt von Dessau wurden überwiegend die man-
gelnde Angebotsvielfalt und das Qualitätsniveau des Angebots als überwiegend negativ einge-
schätzt. Überwiegend positiv wurden die Öffnungszeiten, Ordnung und Sicherheit sowie die 
Sauberkeit bewertet. Das mangelnde Angebot an öffentlichen Toiletten wurde überwiegend 
negativ angemerkt. Schließlich erhielt auch die Einkaufatmosphäre eine signifikant negative 
Bewertung. 

Bei einer zumindest von der Hälfte der Befragten eingeschätzten Verbesserung der Attraktivi-
tät der Innenstadt in den letzten drei bis fünf Jahren wurden folgende Verbesserungsvor-
schläge benannt:  

��  Parkmöglichkeiten erweitern 

��  Aufenthaltsqualität verbessern (z. B. Grün, Spielplätze) 

��  Verbesserung der Geschäftspräsentationen 

��  Zusammenarbeit / Kommunikation mit der Stadtverwaltung 

��  städtebauliche Aufwertung / Möblierung des öffentlichen Raumes (z. B. Bänke, Müllbe-
hälter, Pflanzkübel) 

Gleich bzw. mehr als die Hälfte der Befragten benennt die Leerstandsbehebung und die At-
traktivierung des Einzelhandels in der Innenstadt als wesentliche Aufgaben. Fast alle befragten 
Gewerbetreibenden hatten mit Umsatzrückgängen während der Corona-Pandemie zu kämp-
fen. Die Hälfte möchte weiterarbeiten wie bisher. Nur vereinzelt sind Investitionen geplant 
oder man hat mit der Nachfolge Probleme. 

Auf die Frage nach der Nutzung digitaler Leistungen antworteten gleich oder mehr als die 
Hälfte, folgende Instrumente der Digitalisierung zu verwenden: 

��  eigene Homepage 

��  Betriebsauftritt in sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) 

��  Nutzung von sozialen Medien für Kommunikation und Werbung 

Diese Leistungen sowie auch einen eigenen Online-Shop will in Zukunft die Mehrheit der Be-
fragten auch nutzen. 

Bereits mit der geringen Teilnahme und den überwiegend kritischen Anmerkungen wird deut-
lich, dass schon mit einem größeren Engagement für die Innenstadt, der Teilhabe an Verän-
derungen, ein erster neuer Schritt zu Verbesserungen zu gehen sein sollte. 
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Onlinehandels zu strukturellen Veränderungen bei Branchenumsätzen im lokalen Einzelhan-
del führen. Durch den gravierenden Rückgang der Bevölkerung wird sich der Einzelhandel in 
Dessau-Roßlau zukünftig in einem kaufkraftseitig schrumpfenden Umfeld behaupten müssen, 
wobei die einzelnen Branchen davon unterschiedlich betroffen sein werden. Es sind daher be-
sondere Anstrengungen vonnöten, um die Kaufkraftbindung im Marktgebiet der Stadt, den 
zentralen Versorgungsbereichen und aus dem zuzuordnenden Einzugsgebiet zu erhalte. 

 

3.  Branchenbezogene Entwicklungspotenziale 

Entsprechend der Analyse des Einzelhandelsbestandes in der Stadt Dessau-Roßlau und im Ab-
gleich mit Entwicklungspotenzialen aus der Bevölkerungs- und Kaufkraftprognose, der Ablei-
tung von allgemeinen Entwicklungstrends im Verbraucherverhalten sowie der standortbezo-
genen Faktoren können branchenbezogene Szenarien aufgezeigt werden. Diese verbalen Ein-
schätzungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können auch keine 
quantitativen Entwicklungskorridore benennen. Dies verbietet einerseits mittlerweile auch die 
Europäische Gesetzgebung61 sowie die Komplexität der Einflussfaktoren zur Bestimmung von 
detaillierten Flächenpotenzialen. Schließlich ist bei der Entwicklung der Gesamtkaufkraft (s. 
Kapitel III.2) kaum von positiven Entwicklungspotenzialen in den einzelnen Branchen auszuge-
hen. Vordergründig spielen also strukturelle Konsolidierungen in Bezug auf die Erhaltung und 
Stärkung einzelner Betriebstypen, Standorte bzw. Lagen und zentraler Versorgungsbereiche 
eine gewichtige Rolle zur Erhaltung und Stärkung der gesamten Einzelhandelsstrukturen 

Branchenbezogene Einzelanmerkungen sind mit nachfolgender tabellarischer Übersicht auf-
geführt. 

Tabelle 10: Branchenbezogene Entwicklungspotenziale einfügen. 

Sortiment Aktuelle Ausstattung Empfehlungen 

Nahrungs- 
und  
Genussmittel 

�ƒ quantitativ: insgesamt sehr gute Aus-
stattung (618 m² / 1.000 EW) 

�ƒ qualitativ: die Betriebstypen große Ver-
brauchermärkte, Supermärkte und Dis-
counter vorhanden, bei großen Ver-
brauchermärkten Kaufland (3x) domi-
nierend, mit 6 Supermärkten und ca. 30 
Discountern umfassende Grundversor-
gung bei Lebensmitteln, nur ein kleiner 
Biomarkt vorhanden. 

�ƒ räumlich: gute räumliche Verteilung, in 
der Kernstadt in Nord-Süd-Ausdehnung, 
einzelne Versorgungslücken in Ortsteilen 
(wie z. B. in Großkühnau, Mosigkau, 
Kochstedt, Brambach, Riedmeck) oder 
größeren Wohngebieten (wie z. B. in 
Kreuzberge, Mildensee, Waldesruh in 
Roßlau) 

�ƒ Sicherung des bestehenden Ver-
sorgungsnetzes, v. a. in den Stadt- 
und Ortsteilen bzw. Wohngebie-
ten 

�ƒ tlw. Modernisierung / Erweiterung 
von Märkten empfehlenswert 
(insbesondere Förderung von Lä-
den in den Ortsteilen, auch ohne 
Beschränkung der Verkaufsfläche 
kleiner großflächiger Betriebe) 

�ƒ Qualifizierung des Lebensmittelan-
gebotes mit modernen Biomärk-
ten 

                                                           
61 RICHTLINIE 2006/123/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Dezember 2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt. s. Amtsblatt der Europäischen Union vom 27.12.2006 
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Sortiment Aktuelle Ausstattung Empfehlungen 

Gesundheit,  
Körperpflege, 
Apotheken, 
Sanitätshaus, 
Orthopädie 

�ƒ quantitativ: gute Ausstattung vorhan-
den (69 m² / 1.000 EW) mit fünf größe-
ren Drogeriemärkten, vorrangig in der 
Innenstadt bzw. Stadtteilzentrum Roß-
lau, ausreichendes Angebot Apotheken 
(ca. 20) und Sanitätshäuser (ca. 15) 

�ƒ qualitativ: Betriebstyp Fachmarkt Dro-
gerie überwiegt, kaum noch kleinere 
Fachgeschäfte mit Kosmetik/Parfüme-
rie 

�ƒ räumlich: gute räumliche Verteilung bei 
allen Teilsortimenten, vorrangig in den 
Zentren 

�ƒ Potenziale im gehobenen Kosme-
tik-Bereich vorhanden 

�ƒ Erhaltung der Drogeriefachmärkte 

Blumen,  
zoologischer 
Bedarf 

�ƒ quantitativ: im Sortiment Blumen, 
Pflanzen gute Ausstattung; bei zoologi-
schem Bedarf Fachmärkte und kleine 
Geschäfte gleichverteilt (jeweils 3, ins-
gesamt 40 m² / 1.000 EW)   

�ƒ qualitativ: zahlreiche Fachgeschäfte 
Blumen im gesamten Stadtgebiet 

�ƒ räumlich: größere Anbieter für zoologi-
schen Bedarf nur in dezentralen Fach-
markt-Standorten 

�ƒ kein akuter Bedarf 

�ƒ Ergänzungen im Fachmarktbereich 
grundsätzlich noch darstellbar 

Bücher, 
Schreib- und  
Spielwaren 

�ƒ quantitativ: unterdurchschnittliche Aus-
stattung (28 m² / 1.000 EW), nur zwei 
Anbieter mit Hauptsortiment Spielwa-
ren ansässig, je 1x im Zentrum und in 
Mildensee) 

�ƒ qualitativ: mit Thalia und zwei kleineren 
Buchläden nur schmales Angebot (ne-
ben Randsortimenten in großen Ver-
braucher- und Supermärkten)  

�ƒ räumlich: jeweils größte Anbieter in 
den Branchen in der Innenstadt 

�ƒ kein akuter Ansiedlungs-Bedarf; 
weitere Ansiedlungspotenziale be-
dingt durch branchenspezifische 
Rahmenbedingungen beschränkt 
(v. a. Randsortimente Spielwaren 
in Verbraucher- u.a. Fachmärk-
ten), aber i. d. R. hoher Anteil des 
Online-Handels) 

�ƒ Angebote in der Innenstadt bei 
Bücher und Schreibwaren auch in 
den Stadtteilen unterstützen  

Bekleidung, 
Schuhe, 
Sport62  

�ƒ quantitativ: noch gute Ausstattung für 
ein Oberzentrum (357 m² / 1.000 EW)  

�ƒ qualitativ: Betriebstypenmix durch 
Wegfall Warenhaus (Galeria Karstadt 
Kaufhof) und C&A eingeschränkt, vor-
rangig konsumige und Fachmarktspezi-
fische Angebote,  

�ƒ räumlich: alle größeren Anbieter 
(>1.000 m²) in der Innenstadt bis auf 
Woolworth,  

�ƒ v. a. Sicherung der Magnetbe-
triebe  

�ƒ weitere Ansiedlungspotenziale be-
dingt durch branchenspezifische 
Rahmenbedingungen beschränkt 
(i. d. R. hoher Anteil des Online-
Handels), aber grundsätzlich mög-
lich 

�ƒ Vorrangstellung der Innenstadt si-
chern und weiterentwickeln, Ver-
meidung weiterer Anbieter insbe-
sondere mit Sortiment Sportbe-
kleidung und -schuhe in dezentra-
len Lagen 

                                                           
62  Sportbekleidung, -schuhe; ohne Sportgeräte 
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Sortiment Aktuelle Ausstattung Empfehlungen 

Elektrowa-
ren,  
Medien, Foto 

�ƒ quantitativ: trotz Saturn-Schließung 
noch durchschnittliche Ausstattung 
vorhanden (81 m² / 1.000 EW) 

�ƒ qualitativ: mit Media-Markt und Medi-
Max noch zwei große Elektrofach-
märkte (>1.000m²), sonst jedoch nur 
sehr kleine Geschäfte auch bei Elektro-
waren 

�ƒ räumlich: größte Anbieter außerhalb 
der Innenstadt angesiedelt, nur Tele-
kommunikations-Betriebe schwer-
punktmäßig in der Innenstadt ansässig   

�ƒ Ansiedlung / Verlagerung eines 
großflächigen Elektrofachmarktes 
in der / in die Innenstadt unter 
Frequenzgesichtspunkten grund-
sätzlich wünschenswert 

�ƒ Ergänzung von Anbietern in der 
Innenstadt sinnvoll 

�ƒ Vermeidung einer weiteren Stär-
kung der Gewerbegebiete als Kon-
kurrenzstandorte zur Innenstadt 
(Ausnahme: Anbieter mit rein 
nicht zentrenrelevantem Kernsor-
timent, z. B. Haushaltsgeräte, o-
der Verlagerungen)  

Hausrat, Ein-
richtung, Mö-
bel 

�ƒ quantitativ: überdurchschnittliche Aus-
stattung (628 m² / 1.000 EW) 

�ƒ qualitativ: vorhandener Betriebstypen-
mix mit großen und kleineren Möbelan-
bietern, mit diversen Fachmarktkon-
zepten bei Hausrat und Einrichtungsbe-
darf ausreichend, durch vier Möbelan-
bieter >3.000m² gute Angebotsbreite 

�ƒ räumlich: vielseitiges Angebot in den 
Sortimenten Hausrat und Einrichtung in 
der Innenstadt und dezentralen Lagen  

�ƒ Ergänzungen bei Fachgeschäften 
im höherwertigen Möbel- und 
Hausratbereich in der Innenstadt 
grundsätzlich sinnvoll und wün-
schenswert 

�ƒ insgesamt kein akuter Handlungs-
bedarf 

�ƒ Erhalt, Stabilisierung und mode-
rate Erweiterungen von Bestands-
betrieben erwünscht 

Bau-, Heim-
werker-, Gar-
tenbedarf 

�ƒ quantitativ: gute Ausstattung vorhan-
den (400 m² / 1.000 EW) 

�ƒ qualitativ: mehrere großflächige, zeit-
gemäße Anbieter (u. a. Globus, Bau-
haus, Toom), ergänzt durch eine Viel-
zahl von Fach- und Spezialanbietern  

�ƒ räumlich: Einzelhandelsangebot sorti-
mentstypisch und standortgerecht vor-
rangig außerhalb zentraler Versor-
gungsbereiche in den Gewerbegebie-
ten angesiedelt, keine Gartenfach-
märkte im gesamten Stadtgebiet 

�ƒ kein akuter Bedarf; Ergänzungen 
mit Spezialanbietern (z. B. Teppi-
che / Bodenbeläge) jedoch grund-
sätzlich möglich 

�ƒ Lenkung ggf. künftiger Anfragen 
(großflächiger) Bau- / Heimwerker- 
und Gartenmärkte an städtebau-
lich geeigneten, zentralen wie 
auch dezentralen Standorte, klein-
flächige Spezialanbieter auch in 
der Innenstadt sinnvolle Ergän-
zung 

Optik, Uhren 
/ Schmuck 

�ƒ quantitativ: für ein Oberzentrum durch-
schnittliche Ausstattung (21 m² / 1.000 
EW)   

�ƒ qualitativ: hohe Anzahl von kleineren 
Fachgeschäften  

�ƒ räumlich: Anbieter überwiegend auf die 
Innenstadt konzentriert, sonst in Fach-
marktzentren 

�ƒ kein akuter Bedarf; Ergänzungen 
in der Innenstadt jedoch grund-
sätzlich möglich 
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Sortiment Aktuelle Ausstattung Empfehlungen 

sonstige Sor-
timente63 

 

�ƒ quantitativ: unterdurchschnittliche Aus-
stattung bei Autoteile und Zubehör, 
nur einzelne weitere Sortimente (Mo-
dellbahn, Erotik, ADAC.), Fahrradanbie-
ter vorwiegend in der Innenstadt sowie 
den Stadtteil- und Nahversorgungszen-
tren angesiedelt, kein größerer Fahr-
radfachmarkt vorhanden (alle < 400 
m²) 

�ƒ qualitativ: mehrere kleinere Fachge-
schäfte vorhanden 

�ƒ räumlich: Konzentration der Anbieter in 
der Innenstadt bzw. Stadtteilzentrum  

�ƒ weitere branchen- und betriebsty-
penspezifische Ansiedlungen und 
Ergänzungen grundsätzlich dar-
stellbar (z. B. Fachmärke für Ba-
byartikel, Fahrräder), jedoch ent-
sprechend ihrer Zentrenrelevanz 
in den zentralen Versorgungsbe-
reichen 

�ƒ Standortgerechte Lenkung bzw. 
Steuerung von Anbietern mit 
sonstigen Sortimenten entspre-
chend des Kernsortiments, v. a. 
von Betrieben mit zentrenrelevan-
ten Sortimenten in die ZVB 

GMA Zusammenstellung 2022 

 

4.  Exkurs Sonderöffnungszeiten an Sonntagen 

4.1 Rechtliche Situation in Deutschland 

Der gesetzliche Schutz der Sonn- und Feiertage ist in Artikel 140 des Grundgesetzes verankert, 
der u. a. auf den Artikel 139 der deutschen Verfassung (WRV) vom 11. August 1919 Bezug 
nimmt: 

 Artikel 139 (Weimarer Verfassung) 

�c�����Œ�� �^�}�v�v�š���P�� �µ�v���� ���]���� �•�š�����š�o�]���Z�� ���v���Œ�l���v�v�š���v�� �&���]���Œ�š���P���� ���o���]�����v�� ���o�•�� �d���P���� �����Œ�� ���Œ�r
beitsruhe �µ�v���������Œ���•�����o�]�•���Z���v�����Œ�Z�����µ�v�P���P���•���š�Ì�o�]���Z���P���•���Z�º�š�Ì�š�X�^64 

Aktuell bildet das bundeseinheitliche Arbeitszeitengesetz die rechtlich verbindliche Vorlage. 
So steht laut Arbeitszeitgesetz § 1 Nr. 1 und 2 (ArbZG) der Schutz der Arbeitnehmer im Vor-
dergrund 

�c�í�X�� die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundes-
republik Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der 
Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für 
flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie 

2.  den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeits-
�Œ�µ�Z�����µ�v���������Œ���•�����o�]�•���Z���v�����Œ�Z�����µ�v�P�������Œ�����Œ�����]�š�v���Z�u���Œ���Ì�µ���•���Z�º�š�Ì���v�X�^�� 

  

                                                           
63  Sportgroßgeräte (z. B. Fahrräder, Hometrainer), Autozubehör, Sonstiges (z. B. Musikalien, großteilige Ba-

byartikel; weiter auch Waffen, Erotik) 
64  Vgl. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 140.  



 

 
 

 

  
FORTSCHREIBUNG DES EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPTES FÜR DIE STADT DESSAU-ROSSLAU 
 

info@gma.biz / www.gma.biz 81 

Im Gegensatz zum Arbeitszeitengesetz, welches auf Bundesebene angesiedelt ist, sind die La-
denöffnungszeiten seit der Föderalismusreform 2006 (wieder) auf Länderebene geregelt. Je-
des Bundesland kann die Öffnungszeiten regional anpassen. Hinsichtlich der Sonn- und Feier-
tagsöffnungen bestehen seitdem große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, 
v. a. im Hinblick auf allgemeine Regelungen, zulässige Warengruppen sowie Ausnahmerege-
lungen für Kur-, Erholungs-, Wallfahrts- und Ausflugsorte. Beispielsweise liegt die Anzahl zu-
lässiger verkaufsoffener Sonntage für 13 Bundesländer bei vier pro Jahr. Berlin (acht festge-
setzte Sonntage zzgl. zwei zusätzliche Sonntage, an denen Betriebe aus besonderem Anlass 
öffnen können) und Brandenburg (sechs) weichen nach oben ab, während in Baden-Württem-
berg lediglich drei verkaufsoffene Sonntage zulässig sind. In Sachsen besteht zudem die Mög-
lichkeit, die vier grundsätzlich erlaubten offenen Sonntagen um einen weiteren offenen Sonn-
tag aus besonderem regionalem Anlass hinzuzufügen.  



 

  

 

 
FORTSCHREIBUNG DES EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPTES FÜR DIE STADT DESSAU-ROSSLAU 
 

 info@gma.biz / www.gma.biz  82 

  

Tabelle 11: Vergleich Regelungen Ladenöffnungszeiten nach Bundesländern 

Bundesland allgemeine Regelungen Sonderöffnung 
(Anzahl p.a.) 

Zusatzvereinbarungen 
(z. B. welche Tage ausgenommen, Zeiten, Religion) 

Baden- 
Württemberg 

werktags einschl. samstags rund um die 
Uhr geöffnet ("6×24-Regelung") 3 x nicht die Adventssonntage, der Oster- und Pfingstsonntag und die Weihnachtsfeiertage 

Bayern 

kein eigenes Ladenöffnungsgesetz, hier 
gilt Bundesrecht, generell (mit den ange-
deuteten Ausnahmen) werktags ein-
schließlich samstags nur von 6 bis 20 
Uhr erlaubt 

 �6 

Berlin* 
 "6×24-Regelung", ausnahmsweise 
Sonntagsöffnung für bestimmte Ver-
kaufsstellen 

8 x von 13 bis 20 Uhr 

Brandenburg 

 "6×24-Regelung", ausgeschlossen sind 
dabei jedoch Karfreitag, Ostersonntag, 
Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Toten-
sonntag und Feiertage im Dezember. 

8 x von 13 bis 20 Uhr 

Bremen  "6×24-Regelung" 4 x max. je 5 Stunden  

Hamburg  "6×24-Regelung" 4 x max.je 5 Stunden  

Hessen  "6×24-Regelung" 4 x max. je 6 Stunden  

Mecklenburg-
Vorpommern 

"5×24-Regelung", d.h. Geschäfte können 
montags bis freitags rund um die Uhr 
öffnen; samstags bis max. 22 Uhr  

4x 

"Bäderreglung": in "Kur- und Erholungsorten, Weltkulturerbestätten sowie in anerkannten Ausflugs-
orten und Ortsteilen mit besonders starkem Fremdenverkehr" Öffnungszeiten außerhalb der Zeit 
der Hauptgottesdienste zulässig; ausgenommen hiervon ist wiederum der Dezember, mit Ausnahme 
des 1. Advent. 

Niedersachsen  "6×24-Regelung" 4 x max.je 5 Stunden, ausnahmsweise (neben Apotheken, Tankstellen, Bahnhöfen etc.) erlaubt an Kur- 
und Erholungsorten sowie bestimmten Wallfahrtsorten, an Ausflugsorten 8 x im Jahr möglich 

Nordrhein-
Westfalen  "6×24-Regelung" 8 x max.je 5 Stunden ab 13 Uhr, aber darunter nur ein Adventssonntag, in Kurorten u. ä. an bis zu 40 

Sonntagen im Jahr bis zu 8 Stunden öffnen möglich 

Rheinland-Pfalz  werktags (6 Tage die Woche),  
zwischen 6 und 22 Uhr 4 x bestimmte Sonntage, darunter die Adventssonntage, ausgenommen, nicht zwischen 6 und 11 Uhr 
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Bundesland allgemeine Regelungen Sonderöffnung 
(Anzahl p.a.) 

Zusatzvereinbarungen 
(z. B. welche Tage ausgenommen, Zeiten, Religion) 

Saarland  werktags (6 Tage die Woche),  
zwischen 6 und 20 Uhr 4 x bestimmte Sonn- und Feiertage ausgenommen, u.a. alle Sonntage im Dezember 

Sachsen werktags (6 Tage die Woche),  
zwischen 6 und 22 Uhr 4 x an fünf Tagen im Jahr Öffnungszeiten die Nacht hindurch verlängert werden - vor Sonn- und Feierta-

gen jedoch nur bis 24 Uhr, an den 4 Sonntagen von 12 bis 18 Uhr möglich 

Sachsen-Anhalt "5×24-Regelung" (Mo.-Frei),  
samstags bis 20 Uhr 4 x bestimmte Feiertage ausgeschlossen, Öffnung zwischen 11 und 20 Uhr für fünf zusammenhängende 

Stunden und unter Rücksicht auf den Hauptgottesdienst möglich. 

Schleswig- 
Holstein "6×24-Regelung" 4x 

einige Feiertage ausgenommen, 5 zusammenhängende Stunden bis spätestens 18 Uhr, Rücksicht auf 
Hauptgottesdienst, "Bäderregelung", d.h. die oberste Landesbehörde kann für Kur- und Erholungs- 
sowie Tourismusorte die Sonn- und Feiertagsöffnung erlauben 

Thüringen "5×24-Regelung" (Mo.-Frei),  
samstags bis 20 Uhr 4 x 

In anerkannten Kur- und Erholungsorten, bestimmten Wallfahrtsorten sowie "Ausflugsorten mit be-
sonders starkem Fremdenverkehr" dürfen Verkaufsstellen mit bestimmten Waren an Sonn- und Fei-
ertagen bis zu sechs zusammenhängende Stunden im Zeitraum zwischen 11.00 und 20.00 Uhr, nur 
für bestimmte Sortimente, 4 Sonn- und Feiertage (ausgenommen Karfreitag, Advent und Weihnach-
ten)  "aus besonderem Anlass" Öffnung möglich, wenn Kreis bzw. kreisfreie Stadt dies durch Rechts-
verordnung erlauben; diese können auch weitere Ausnahmen "im öffentlichen Interesse" zulassen 

GMA-Zusammenstellung 2022  
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��  Stärkung und Schutz der Innenstadt Dessau als dominierende, attraktive und lebendige 
Einkaufslage 
�ƒ Stärkung der Innenstadt gegenüber dezentralen Standorten durch zielgerichteten 

Ausbau des Einzelhandelsangebotes (Innenentwicklung vor Außenentwicklung) 
�ƒ Sicherung der Innenstadt als urbaner Mittelpunkt mit individuellen Handelsange-

boten und hoher städtebaulicher Qualität zur Identitätsstiftung 

�ƒ Konzentration der Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels auf den Innenstadt-
bereich um Zerbster Straße, Ratsgasse, Kavalierstraße und Johannisstraße 

�ƒ Die Entwicklung der innerstädtischen Versorgung, vor allem des innerstädtischen 
Einzelhandels, folgt dem Anspruch einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 

�ƒ Konzentration von Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung sowie der sozialen 
Versorgung in der Innenstadt 

�ƒ Etablierung eines strategischen Innenstadtmanagements unter dem Dach des 
Stadtmarketings, um die Attraktivität der Innenstadt für regionale Zielgruppen zu 
erhöhen sowie die Kommunikation zwischen Innenstadtakteuren und Stadt zu in-
tensivieren.  

�ƒ Beseitigung von Leerständen insbesondere in den attraktiven Innenstadtlagen 
durch Aufbau eines Leerstandsmanagements 

��  Sicherung und Qualifizierung des Stadtteilzentrums Roßlau als stabilen Einzelhandels-
platz bzw. Treffpunkt für die Roßlauer Wohnbevölkerung 

�ƒ Erhalt und Förderung des Fachmarkt- und Fachgeschäftebesatzes 

�ƒ Stärkung des Nutzungsmixes von kleinteiligem Handel, Dienstleistungen und gast-
ronomischen Einrichtungen  

��  Sicherung und Weiterentwicklung der wohnortnahen Versorgung (Nahversorgung) mit 
Angeboten des kurz- und teilweise mittelfristigen Bedarfs 

�ƒ Sicherung und Stärkung der dezentral organisierten Nahversorgung in den Stadttei-
len und den Nahversorgungszentren durch Erhalt und Ausbau des v. a. nahversor-
gungsrelevanten Einzelhandels   

�ƒ Sicherung der Nahversorgungsstandorte für eine stabile nachhaltige wohngebiets-
nahe Versorgung der Bevölkerung 

�ƒ Bedarfsgerechte Erhaltung der Grundversorgung in den Stadt- und Ortsteilen für alle 
Bevölkerungsgruppen   

�ƒ Alternativ Unterstützung von neuen Versorgungskonzepten für Ortsteile ohne Han-
delseinrichtungen und Unterstützung von Initiativen, die innovative und kreative Ge-
schäftsmodelle verwirklichen 

��  Profilierung der dezentralen Ergänzungsstandorte des großflächigen nicht zentrenrele-
vanten Einzelhandels 
�ƒ Weiterentwicklung der Sortimente des nicht zentrenrelevanten Bedarfs, da auch 

die dezentralen Ergänzungsstandorte einen wichtigen Beitrag zur oberzentralen 
Versorgungsfunktion leisten (Funktionsteilung mit der Innenstadt Dessau) 

�ƒ konsequente Standortsteuerung innerhalb der Gewerbegebiete / Ergänzungsstan-
dorte 
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�ƒ keine Zulassung bzw. Schaffung weiterer zentrenrelevanter Angebote an nicht inte-
grierten Standorten über den Bestand hinaus 

Zur Steuerung des Einzelhandels auf kommunaler Ebene werden zwei einander bedingende 
und aufeinander aufbauende städtebauliche Konzepte benötigt:  

��  Sortimentskonzept: Die Sortimentsliste definiert ortsspezifisch die nahversorgungs- und 
zentrenrelevanten bzw. nicht zentrenrelevanten Sortimente und dient damit als Grund-
lage für die bauplanungsrechtliche Beurteilung großflächiger Ansiedlungs- und Erweite-
rungsvorhaben des Einzelhandels.  

��  Standortkonzept: Im Rahmen des Standortkonzeptes erfolgt die Festlegung und Begrün-
dung zentraler Versorgungsbereiche i. S. von § 1 Abs. 6 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB, § 9 
Abs. 2 a BauGB, § 34 Abs. 3 BauGB und § 11 Abs. 3 BauNVO. Auf dieser Basis werden im 
Rahmen des Einzelhandelskonzeptes standort- und branchenspezifische Grundsätze 
zur Einzelhandelsentwicklung formuliert.  

Mit dem Sortiments- und Standortkonzept sollen die Rahmenbedingungen für eine zukunfts-
orientierte und geordnete Einzelhandelsentwicklung geschaffen werden. An dieser Stelle ist 
darauf hinzuweisen, dass ein Einzelhandelskonzept nur die Rahmenbedingungen für eine adä-
quate Entwicklung bereitstellt. Es entbindet jedoch nicht von Modernisierungs- und Aufwer-
tungsmaßnahmen in zentralen Versorgungsbereichen.  

 

2.  Sortimentskonzept 

Das Sortimentskonzept bildet die branchenbezogene Grundlage für die zukünftige Einzelhan-
delsentwicklung bzw. zur bauplanungsrechtlichen Beurteilung zukünftiger Ansiedlungs- / Er-
weiterungsvorhaben. Dabei ist zu definieren, welche Einzelhandelssortimente hinsichtlich des 
Angebotscharakters, der Attraktivität der Sortimente sowie der Betriebsstruktur heute im We-
sentlichen den zentralen Versorgungsbereichen zugeordnet werden können bzw. zukünftig 
zugeordnet werden sollen und welche Sortimente auch außerhalb der zentralen Versorgungs-
bereiche angesiedelt werden können bzw. sollen.  

2.1 Begriffsdefinitionen  

In der fachlichen Analyse und gleichzeitig als Basis in der Rechtsprechung dient eine Differen-
zierung nach folgenden Sortimentskategorien: 

��  zentrenrelevante,  

��  nahversorgungsrelevante und  

��  nicht zentrenrelevante  

Sortimente.  

Zentrenrelevante Sortimente sind Warengruppen, die in besonderem Maße die Angebots-
strukturen der Innenstädte prägen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt des inner-
städtischen Einzelhandelsangebotes und tragen aufgrund ihrer Magnetfunktion zu einer Be-
lebung sowie Attraktivität der Innenstädte bei. Darüber hinaus haben zentrenrelevante Sorti-
mente einen meist geringen Flächenanspruch, können auch ohne PKW abtransportiert wer-
den und werden häufig in Zusammenhang mit anderen Innenstadtnutzungen nachfragt, d. h. 
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Abbildung 41:  Verteilung der Sortimente in der Stadt Dessau-Roßlau nach Lagekategorien79 

GMA-Darstellung 2022 

Im Sortiment Fahrräder als Teilsortiment von Sportgeräten sind aktuell fünf Fahrradläden in 
Dessau-Roßlau mit insg. ca. 1.085m² VK vorhanden. Davon sind zwei Läden mit ca. 720 m² VK 
in der Innenstadt Dessau etabliert, auf die damit ca. 66 % der Gesamt-Verkaufsfläche für Fahr-
räder entfällt. 

2.3 Dessau-Roßlauer Sortimentsliste  

Die Einstufung der Sortimente in zentren-, nahversorgungs- und nicht zentrenrelevante Sorti-
mente in Dessau-Roßlau erfolgt unter Abwägung aller vorgenannten Kriterien. Die Abgren-
zung orientiert sich nicht nur an der derzeitigen räumlichen Verteilung des Einzelhandels in 
Dessau-Roßlau, sondern berücksichtigt also auch städtebauliche Zielsetzungen, deren Bedeu-
tung und Magnetwirkung für die Attraktivität und den Branchenmix in Zentren, Synergie- und 
Kopplungseffekte mit anderen Sortimenten, die Besonderheiten beim Warentransport, der 
Warenbeschaffenheit (-volumigkeit) und damit dem Flächenanspruch für deren Präsentation. 

                                                           
79  S. auch Erläuterung dazu S. 18. 
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So können z. B. Branchen, die derzeit nicht ihren Verkaufsflächenschwerpunkt in der Innen-
stadt haben oder auch gar nicht innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche angeboten wer-
den, als zentrenrelevant eingestuft werden, sofern die anderen Einstufungskriterien für eine 
entsprechende Ansiedlungen im zentralen Versorgungsbereich sprechen und dort zu einer 
maßgeblichen Steigerung der Attraktivität des Einzelhandelsstandortes beitragen würden. 
Demgegenüber können im Einzelfall solche Sortimente, die bislang als zentrenrelevant einge-
stuft worden sind, aber nach aktuellen Erkenntnissen die zentralen Versorgungsbereiche nicht 
wesentlich prägen oder für die Aufwertung der Innenstadt aufgrund veränderter Ansprüche 
an die Standortrahmenbedingungen (z. B. Flächenverfügbarkeit, verkehrliche Erreichbarkeit) 
auch auf lange Sicht dafür nicht maßgebend sind, aus der Zuordnung zu zentrenrelevanten 
Sortimenten zu nicht zentrenrelevanten Sortimenten verschoben werden. 

Die Aufgliederung nach Sortimenten in der Sortimentsliste stellt keine abschließend vollum-
fängliche Aufzählung dar. So sind bei Teilsortimenten auch die Gliederungen nach Wirtschafts-
zweignummern maßgeblich.80 Im Folgenden werden die einzelnen Sortimente gemäß der 
oben aufgeführten Kriterien bewertet und unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Ge-
gebenheiten in Dessau-Roßlau den zentren-, nahversorgungsrelevanten bzw. nicht zentrenre-
levanten Sortimenten zugeordnet (vgl. Tabelle 13).  

 

                                                           
80  Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) 
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Tabelle 13: Einordnung der Sortimente nach Zentrenrelevanz 

 
GMA-Zusammenstellung 2024  

Innenstadt
Neben-
zentren Streulagen

dezentrale 
Lagen

Innen-
stadt

Neben-
zentre

n

Streu-
lagen

dezen-
trale 

Lagen

Räumliche 
Verteilung sowie 
städtebauliche 
Zielsetzungen**

Bedeutung für 
Attraktivität und 
Branchenmix in 
den zentralen 
Versorgungs-

bereichen

Magnet-
funktion

Synergieeffekte 
mit anderen 
typischen 

Innenstadt-
sortimenten

Waren-
beschaffen-

heit / 
Transport

Flächenbedarf
zentren-
relevant

nahver-
sorgungs-
relevant

nicht 
zentren-
relevant

Nahrungs- und Genussmittel 6.564 9.012 15.440 14.551 14% 20% 34% 32% I+N hoch hoch hoch klein gering bis groß x x

Gesundheit / Körperpflege 2.866 2.250 1.843 2.779 29% 23% 19% 29% I+N hoch hoch hoch klein gering bis mittel x x

Blumen, Pflanzen 153 208 407 126 17% 23% 46% 14% I+N hoch hoch hoch klein gering bis mittel x x

Zoologischer Bedarf 449 233 335 2.445 13% 7% 10% 71% I+D mittel mittel mittel klein gering bis mittel x

Zeitschriften 287 157 137 170 38% 21% 18% 23% I+N mittel mittel mittel klein gering x x

Bücher 835 40 146 104 74% 4% 13% 9% I hoch mittel hoch klein gering x

Schreib-, Papierwaren, Büroartikel 493 186 313 716 29% 11% 18% 42% I hoch mittel hoch klein gering x

Spielwaren 942 148 306 652 46% 7% 15% 32% I hoch mittel hoch klein gering bis groß x

Bekleidung (gemischt / Damen / Herren) 10.897 1.464 1.254 4.403 60% 8% 7% 24% I hoch hoch hoch klein mittel x

Kinderbekleidung 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% I hoch hoch hoch klein mittel x

Schuhe 2.826 414 121 1.866 54% 8% 2% 36% I hoch hoch hoch klein mittel x

Sportbekleidung / kleine Sportartikel 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% I hoch hoch hoch klein mittel x

Elektrohaushaltsgeräte 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% I mittel mittel mittel mittel mittel x

Telekommunikationsgeräte 3 25 32 1.076 0% 2% 3% 95% I mittel mittel mittel klein gering x

Unterhaltungsel. (Audio, Video, Spiele, Speichermedien, Foto)117 81 181 1.084 8% 6% 12% 74% I mittel mittel mittel klein+groß gering bis mittel x

Informationstechnologie (Computer, Drucker) 859 126 400 3.096 19% 3% 9% 69% I mittel mittel mittel klein gering x

Haushaltswaren / GPK 2.847 234 1.679 5.165 29% 2% 17% 52% I mittel mittel mittel klein mittel x

Möbel (inkl. Matratzen) 116 71 1.117 28.719 0% 0% 4% 96% D niedrig niedrig niedrig groß groß x

Küchenmöbel / -einrichtung 627 0 0 3.996 14% 0% 0% 86% D niedrig niedrig niedrig groß groß x

Antiquitäten, Kunst, Galerie 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% I mittel mittel niedrig klein gering x

Heimtextilien 474 250 337 2.329 14% 7% 10% 69% I mittel mittel mittel mittel mittel x

Leuchten und Zubehör 123 1 30 1.820 6% 0% 2% 92% D niedrig niedrig niedrig mittel mittel x

Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf 496 222 2.279 29.228 2% 1% 7% 91% D niedrig niedrig niedrig klein bis groß groß x

Teppiche, Bodenbeläge 31 0 0 2.171 1% 0% 0% 99% D niedrig niedrig niedrig groß groß x

Optik, Hörgeräte / Uhren, Schmuck 1.036 218 59 288 65% 14% 4% 18% I hoch mittel mittel klein gering x

Autozubehör 60 114 29 592 8% 14% 4% 74% D niedrig niedrig niedrig klein + mittel mittel x

Sportgeräte (groß) 206 168 573 1.840 7% 6% 21% 66% D niedrig niedrig mittel klein bis groß mittel bis groß x

Fahrräder 720 270 95 0 66% 25% 9% 0% I hoch mittel mittel mittel gering bis mittel x

Sonstiges 192 713 97 12 19% 70% 10% 1% I+D mittel mittel mittel klein bis großgering bis mittel x x (Ki-wa)

Einzelhandel insgesamt 34.219 16.605 27.210 109.228 18% 9% 15% 58%
*) Zuordnung der VKF je Betrieb entspr. deren Leitbranche
**) I= Innenstadtoriientiert, N= für Nebenzentren empfohlen, D= dezentral und Streulagen orientiert

Einordung 
Zentrenrelevanz für 

Branche

Verkaufsfläche Anteil  Verkaufsfläche* Kriterien Zentrenrelevanz
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Die Sortimentsliste wird damit für die Stadt Dessau-Roßlau ortsspezifisch definiert (s. Tabelle 
14). Dabei werden z. T. auch weiter detaillierte Teilsortimente mit verwendet, welche zur Dif-
ferenzierung der Zentrenrelevanz innerhalb einer Warengruppe notwendig ist, um diese ge-
genüber anderen Teilsortimenten abzugrenzen. So wurden z. B. auch spezielle Teilsortimente 
namentlich ergänzt (z. B. Kinderwagen, Kindersitze, Fitness, Wassersport, Waffen- und Jagd-
bedarf, E-Scooter) oder aufgrund mangelnden Praxisbezugs weggelassen (z. B. Silberwaren). 

Gegenüber der Sortimentsliste von 2009 haben sich nur wenige Änderungen ergeben. Es wur-
den die zentrenrelevanten Sortimente um Hörgeräteakustik ergänzt. Elektronikartikel81 sind 
seit dem Abgang von Saturn nicht mehr schwerpunktmäßig in der Innenstadt Dessau vorhan-
den. Dennoch ist es erklärtes Ziel, diese wieder durch einen großen Fachmarkt in der Innen-
stadt zu etablieren. Bei Heimtextilien und Haushaltswaren / GPK liegt zwar kein Verkaufsflä-
chenschwerpunkt auf der Innenstadt, was u. a. auf die das Angebot bei Möbelmärkten in Des-
sau-Roßlau zurückzuführen ist. Dennoch sind gerade derartige Fachgeschäfte typische Innen-
stadtvertreter, so dass beide Sortimente weiterhin als zentrenrelevant geführt werden. Dar-
über hinaus werden Fahrräder inkl. Zubehör82 zukünftig als zentrenrelevant geführt, was nicht 
nur der überwiegenden Konzentration des Fahrradfacheinzelhandels in der Dessauer Innen-
stadt Rechnung trägt (ca. 58 % der gesamten Verkaufsfläche), sondern auch auf die Magnet-
wirkung und Synergieeffekte mit anderen zentrenrelevanten Sortimenten abzielt. Darüber 
hinaus hat sich die Stadt zum Ziel gesetzt, die hohe Akzeptanz des umwelt- und stadtverträg-
lichen Verkehrsmittels Fahrrad bei der alltäglichen und touristischen Nutzung weiter zu stär-
ken und zu verbessern, so dass es zukünftigen Anforderungen gerecht werden kann. Um den 
Radverkehr gezielt weiter zu entwickeln, wurde 2016 das Radverkehrskonzept (RVK) für die 
Stadt Dessau-Roßlau beschlossen. Durch konkrete Festlegungen und einen umfassenden 
Maßnahmenkatalog soll der Radverkehr in die Lage versetzt werden, die Mobilität in unserer 
Stadt umwelt- und stadtverträglich zu gestalten. Die Bedingungen sind so zu gestalten, dass 
langfristig mit dem Fahrrad ein Anteil von 30 % an allen Ortsveränderungen in der Stadt reali-
siert werden kann. Hierzu trägt auch ein primär auf die Zentren orientiertes Fahrrad-Angebot 
bei. 

Waffen und Jagdbedarf sowie Bettwaren werden dagegen jetzt den nicht zentrenrelevanten 
Sortimenten zugeordnet. Ferner werden die nahversorgungsrelevanten Sortimente als Teil-
menge der (schon bisher) zentrenrelevanten Sortimente definiert: 

��  Nahrungs- und Genussmittel  

��  Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel, Körperpflege, Kosmetika) 

��  Pharmazeutika, apothekenübliche Waren 

��  Schnittblumen, Zimmerpflanzen  

��  Papier- und Schreibwaren, Papeterie, Bürobedarf, Schulbedarf, Bastelartikel 

��  Zeitungen, Zeitschriften. 

 

  

                                                           
81  Elektrokleingeräte, Unterhaltungselektronik (TV, Hifi, Video), Computer, Kommunikationselektronik, Bild- 

und Tonträger, Fotobedarf, Kaffeeautomaten 
82  Fahrräder, Elektrofahrräder, E-Scooter, Fahrradzubehör  
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Unter Berücksichtigung der in Dessau-Roßlau bestehenden Einzelhandelsausstattung und der 
damit ausgeübten Versorgungsfunktion und Entwicklungsfähigkeit ergibt sich die Zuordnung 
der wesentlichen Einzelhandelsstandorte zu einer Zentren- und Standortstruktur, welche zu-
nächst in einer Übersicht (Abbildung 44) und kartografisch (Karte 5) dargestellt und anschlie-
ßend standortbezogen erläutert werden. 

Abbildung 44:  Zentren- und Standortstruktur der Stadt Dessau-Roßlau 

Standortkategorie 
Status  
eines 
ZVB 

Versorgungs- 
funktion 

Zukünftiger  
Sortiments- 
schwerpunkt 

Charakterisierung Standort / Lage 

Hauptzentrum ja 
gesamt-städ-

tisch,  
regional 

Sortimente aller Be-
darfsstufen, überwie-
gend zentrenrelevante 

Sortimente  

Zentrale Versorgungs- 
bereiche gemäß: 

 
§ 1 Abs. 6 BauGB, 
§ 2 Abs. 2 BauGB, 
§ 9 Abs. 2a BauGB, 
§ 34 Abs. 3 BauGB, 
§ 11 Abs. 3 BauNVO 

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 ROG 

Innenstadt Dessau 

Stadtteilzentrum ja stadtteilbezo-
gen 

Sortimente überwie-
gend des kurz- und 

mittelfristigen Bedarfs, 
überwiegend zentren-
relevante Sortimente 

dto. Innenstadt Roßlau 

städtebaulich  
integrierte  

Nahversorgungs- 
zentren  

ja 

stadtbezirks-
bezogen, 
über den  

Nahbereich  
hinaus 

vorrangig Sortimente 
des Nahversorgungs-

bedarfs 
dto. 

�� Luchplatz Roßlau,  
�� Ziebigk,  
�� Waldersee,  
�� Schlachthof,  
�� Leipziger Tor,  
�� Heidestraße,  
�� Damaschke-Center 

städtebaulich  
integrierte  

Nahversorgungs- 
standorte 

nein 

nicht über 
den  

Nahbereich  
hinaus 

überwiegend Nah-
rungs- und Genussmit-

tel  

Einzeln gelegene oder wenige ge-
meinsam gelegene Betriebe, die sied-
lungsräumlich eingebunden sind; Eine 
städtebaulich integrierte Lage ist 
durch die Anbindung an zusammen-
hängende Wohnbebauung (wohnort-
nah, fußläufig erreichbar) zu charakte-
risieren; 
auch die alleinige Zuordnung zu einem 
ansonsten nicht versorgten größeren 
Siedlungsgebiet kann einen Nahver-
sorgungsstandort begrünen.  

raumbedeutsame Lebensmit-
telmärkte (i .d. R. > 400 m² 

VKF) in Wohngebietslagen, in-
tegrierte Standorte  

Ergänzungsstandorte 
des großflächigen  

Einzelhandels 
nein 

für die  
gesamtstädti-

sche und 
überregionale 
Versorgung 

vorrangig nicht zen-
trenrelevante Sorti-
mente des langfristi-

gen und mittelfristigen 
Bedarfs  

Siedlungsräumliche Rand-Lagen, z. B. 
autokundenorientierte Standorte in 
Gewerbe-/Industriegebieten oder an 
Ausfallstraßen; oft Einzelhandelsag-
glomerationen (z. B. Fachmarktzen-
tren, Standorte des großflächigen Ein-
zelhandels), i. d. R. kein ausgeprägtes 
Wohnumfeld 

�� Mildensee96 
�� Mannheimer Straße 
�� Junkerspark  

Quelle: GMA-Empfehlung 2024 

 
  

                                                           
96  Hier auch nahversorgungsrelevante Sortimente zur Sicherung der Grundversorgung als nächstliegender 

Nahversorgungsschwerpunkt für die umliegenden Orte/Wohngebiete. 
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nicht als zentrale Versorgungsbereiche zu definieren. Aufgrund der verkehrlich günstigen Lage 
eignen sich diese Standorte grundsätzlich für Betriebe mit nicht innenstadtrelevantem Kern-
sortiment. Deshalb sollte an diesen Standorten künftig keine Vergrößerung des zentrenrele-
vanten Einzelhandels erfolgen. Im Hinblick auf die gesamtstädtische Zentren- und Standort-
struktur nehmen sie demzufolge eine ergänzende Funktion zu den zentralen Versorgungsbe-
reichen ein.  

Derzeit sind in Dessau-Roßlau drei Ergänzungsstandorte zu identifizieren:  

��  Mildensee 

��  Mannheimer Straße 

��  Junkerspark. 

Die Standortbereiche haben unterschiedliche Ausprägungen. Schwerpunkte bilden in allen 
Objekten großflächige Betriebe mit Hauptsortimenten des nicht zentrenrelevanten Einzelhan-
dels, aber auch des zentrenrelevanten Einzelhandels, und hier insbesondere mit Waren des 
kurzfristigen bis mittelfristigen Bedarfs.  

Insgesamt übernehmen alle drei Standorte gesamtstädtische und auch überörtliche Versor-
gungsfunktionen. Die Standorte beziehen ihre Kunden- bzw. Kaufkraftpotenziale aus dem ge-
samten Stadtgebiet und darüber hinaus. Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche, hier 
insbesondere der Innenstadt von Dessau, aber auch der Nahversorgungszentren, soll zentren-
relevanter und nahversorgungsrelevanter Einzelhandel (u. a. Nahrungs- und Genussmittel) 
maximal gegenüber dem bisher baurechtlich genehmigten Niveau nicht vergrößert werden. 
Neue Ansiedlungsbegehren bzw. Veränderungen im Bestand sollen diesem Ziel entsprechend, 
den Anteil zentren- und insbesondere nahversorgungsrelevanter Sortimente nicht erhöhen 
bzw. auch diese Flächen nicht vergrößern. Dies wird in den Steuerungsregeln zu Ergänzungs-
standorten berücksichtigt. 

Zu den ergänzenden Funktionen in Mildensee gehört indessen auch, dass die am Ort etablier-
ten Angebote mit Waren des kurzfristigen Bedarfs im Bestand erhalten bleiben sollen und bei 
Bedarf auch weiterentwickelt werden können. Diese Einschätzung folgt den Beschlüssen zur 
Aufstellung des Änderungsbebauungsplanes Nr. 103 (BV/461/2021/III-61) vom 02.02.2022 
und zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes (BV/058/2024/I-61) vom 17.04.2024. 
Der Standort Mildensee stellt auch für den Verflechtungsbereich (Mittelbereich) Coswig/Ora-
nienbaum-Wörlitz den Versorgungsschwerpunkt zur Gewährleistung der bedarfsgerechten 
Versorgung in angemessener Erreichbarkeit dar.  
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Tabelle 16: Ermittlung der Nahversorgungsfunktion für Lebensmittelmärkte 

Num-
mer Name Straße Lage  Verkaufsflächen-

größenklasse  
 Einwohner im 10 min. 

fußläufigen Radius 
Kaufkraft nahversorgungs-

relevante Sortimente  
rechnerischer Umsatzan-

teil aus 10 min Radius 

1 NP Bahnhofstraße 49 Meinsdorf  800 - 1.000   1.090     2,7    30% 

2 NP Nordstraße 17 Roßlau  600 - 800   3.640     9,1    82% 

3 NP Karl-Liebknecht-Straße 3 Roßlau STZ  800 - 1.000   4.840     12,0    65% 

4 Aldi Magdeburger Straße 38 Roßlau  600 - 800   2.110     5,3    37% 

5 Edeka Heyer Magdeburger Straße 38 Roßlau  1.500 - 2.500   2.110     5,3    25% 

6 Penny Magdeburger Straße 81 Roßlau  600 - 800   1.430     3,6    34% 

7 Norma Roßlauer Straße 94 Rodleben  600 - 800   460     1,1    22% 

8 Rewe Luchplatz 3 Roßlau  1.000 - 1.500   2.740     6,8    35% 

9 Aldi Roßlauer Allee 4 inn. Bereich Nord  600 - 800   1.670     4,2    32% 

10 Edeka Goethestraße inn. Bereich Nord  600 - 800   9.970     24,8    73% 

11 Edeka Karlstraße 30 NVZ Schlachthof  1.000 - 1.500   5.930     14,8    47% 

12 Netto Karlstraße 30 NVZ Schlachthof  800 - 1.000   5.930     14,8    63% 

13 Kaufland Wolfgangstraße 14 Innenstadt Dessau  > 2.500   7.690     19,1    31% 

14 Rewe Kavalierstraße 49 Innenstadt Dessau  1.000 - 1.500   8.640     21,5    43% 

15 Norma Kavalierstraße 49 Innenstadt Dessau  600 - 800   8.640     21,5    57% 

16 Penny Franzstraße 85 Innenstadt Dessau  600 - 800   9.090     22,6    73% 

17 Netto (Dansk) Kornhausstraße 34 Ziebigk  600 - 800   4.450     11,1    70% 

18 Norma Kornhausstraße 31 Ziebigk  800 - 1.000   4.450     11,1    77% 

19 Netto Elballee 44 Ziebigk  600 - 800   4.080     10,1    66% 

20 Penny Hauptstraße 150 Kleinkühnau  600 - 800   1.610     4,0    47% 

21 Penny Kühnauer Straße 125 Siedlung  600 - 800   2.830     7,0    63% 

22 Aldi Kühnauer Straße 33 Siedlung  800 - 1.000   1.330     3,3    24% 

23 Norma Altener Strasse 19 inn. Bereich Mitte  800 - 1.000   980     2,4    25% 

24 Kaufland Zunftstrasse 15 Mannheimer Str.  > 2.500   330     0,8    4% 
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Aus dem Abgleich der rechnerisch ermittelten Nahversorgungsfunktion auf Grund des Um-
satzanteils aus dem fußläufigen Einzugsgebiet wurden im Abgleich mit städtebaulichen Gege-
benheiten und Zielstellungen die Standorte mit Nahversorgungscharakter festgelegt, die letzt-
lich auch als Nahversorgungsstandorte zu fixieren sind. Die Nahversorgungsfunktion ergibt 
sich jedoch nicht nur aus dem rechnerisch ermittelten Umsatzanteil im fußläufigen 10-min-
Radius, sondern der jeweils vorhandenen städtebaulichen Situation.  Wenn im Naheinzugsge-
biet zwar keine ausreichende Einwohneranzahl vorhanden ist, um den Hauptteil der Kaufkraft 
aus diesem Gebiet im betrachteten Markt zu rekrutieren, aber ansonsten kein weiterer Le-
bensmittelmarkt diese Funktion übernehmen kann (z. B. NP-Markt in Meinsdorf oder Norma 
in Rodleben), dienen auch diese Standorte der Nahversorgung und sind deshalb so zu betrach-
ten. Im Gegensatz dazu müssen Lebensmittelbetriebe innerhalb der bereits erörterten und 
ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche (Innenstadt Dessau und Stadtteilzentrum Roß-
lau) keine zusätzliche Klassifizierung als Nahversorgungsstandort erhalten, da diese Betriebe 
mit ihrem Kernsortiment Lebensmittel als Teilsortiment der zentrenrelevanten Sortimente be-
reits unter die Schutzwürdigkeit entsprechend der dort geltenden Regelungen fallen und auch 
so zu behandeln sind. In jedem Falle haben auch diese Betriebe Nahversorgungsfunktion für 
die unmittelbar im Nahbereich lebende Bevölkerung. 

In der folgenden kartographischen Darstellung sind die Lebensmittelmärkte mit überwiegen-
der Nahversorgungsfunktion bzw. als Nahversorger außerhalb der zentralen Versorgungsbe-
reiche grün markiert. Die Nummerierung folgt dabei einer vorrangig geografischen Zuordnung 
von Nord nach Süd. 

Die Zuordnung der Nahversorgungsfunktion stellt nur eine Klassifizierung, jedoch keine Wer-
tung dar. Auch wenn gerade größere Lebensmittelbetriebe auf Grund ihres großen Umsatz-
volumens keine Nahversorgungsfunktion besitzen (können), indem nicht so viele Konsumen-
ten im unmittelbaren Umfeld wohnen als nötig für den größeren Umsatzanteil, so erfüllen 
diese ja gerade die Funktion der über den Nahbereich hinaus gehenden gesamtstädtischen 
und darüber hinaus gehenden Versorgung mit einem breiten und vielseitigen Lebensmittelan-
gebot (s. Kapitel IV.4.1). 
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��  NVZ Schlachthof: Mit zwei leistungsstarken Lebensmittelmärkten, die sich erst in den letz-
ten Jahren so  aufgestellt haben, sowie weiteren kleinteiligen Anbietern werden hier wich-
tige Nahversorgungsfunktionen über den eigenen Nahbereich hinaus für die Siedlungsge-
biete des innerstädtischen Bereiches Mitte erfüllt. Der Bereich wird in seiner Form als 
Nahversorgungszentrum weitergeführt.  

��  NVZ Damaschkestraße: Für das Damaschke-Center im Stadtbezirk Törten wird i. S. einer 
umfassenden Grundversorgungsmöglichkeit im südwestlichen Dessauer Stadtgebiet die 
Stärkung des Nahversorgungszentrums angestrebt. Hier soll eine Bündelung und ggf. ein 
weiterer Ausbau des Einzelhandelsangebotes erfolgen. So ist dieses Center zentraler An-
laufpunkt für das gesamte südliche Wohngebiet östlich der Heidestraße mit ca. 2.800 Ein-
wohnern im 10-min.-Radius und darüber hinaus einem weiteren Grundversorgungspoten-
zial 

Entfallende Nahversorgungszentren 

��  NVZ Kleinkühnau-Hauptstraße: Im Bereich der Hauptstraße ist hier um Penny eine gewisse 
Konzentration an Einzelhandels- und Komplementärnutzungen zu konstatieren. Gleich-
wohl hier wichtige Nahversorgungsfunktionen für Kleinkühnau gebündelt werden, reicht 
das Potenzial (ca. 1,6 Tsd. Einwohner Naheinzugsbereich) und die Ausstattung mit EH-
Betrieben am Standort nicht zur Anerkennung als Nahversorgungszentrum. Der Bereich 
wird künftig als Nahversorgungsstandort geführt.  

��  NVZ Heidestraße / Augustenstraße: Der Standortbereich wurde früher durch einen Lebens-
mittelmarkt ergänzt, wobei nunmehr lediglich kleinteiliger Einzelhandels- und Gewerbe-
besatz vorliegt. In Anbetracht der Versorgungsbedeutung des NVZ Leipziger Tor ist die 
Tragfähigkeit eines weiteren Nahversorgungszentrums im innerstädtischen Bereich Mitte 
begrenzt. Auf die Anerkennung als Nahversorgungszentrum wird daher verzichtet. Im 
Falle der Etablierung eines Lebensmittelmarktes kann hier aber ein Nahversorgungsstand-
ort zur wohnortnahen Versorgung beitragen.  

��  OTZ Kochstedt - Heideplatz: Im Bereich des Heideplatzes ist eine gut aufgestellte Nahver-
sorgungslage zu konstatieren. Da hier allerdings ein Ankerbetrieb der Lebensmittelversor-
gung fehlt und dieser in Anbetracht mangelnder Flächenpotenziale absehbar auch nicht 
entwickelbar ist, wird der Standort zukünftig nicht mehr als Nahversorgungszentrum an-
erkannt. Diesbezüglich ist der einzige größere Kochstädter Nahversorger NP NiedrigPreis 
an der Lichtenauer Straße / Wilhelm-Busch-Straße (Einkaufspark am Teufelssumpf) als 
Nahversorgungsstandort für Kochstedt anerkannt.  

 Nahversorgungsstandorte 

Beizubehaltende101 oder verlagerte Nahversorgungsstandorte 

��  Goethestraße: Edeka ist hier inmitten der Wohngebiete des innerstädtischen Bereiches 
Nord in integrierter Lage ansässig. Er stellt einen bedeutenden fußläufigen Nahversorger 
in Ergänzung zum ZVB Innenstadt und zum NVZ Schlachthof dar.  

                                                           
101 S. B-Plan216 und Begründung dazu vom 16.08.2013 
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��  Nahversorgungsbereich Meinsdorf: Trotz seiner Siedlungsrandlage und der nur mäßigen 
Mantelbevölkerung übernimmt der hier ansässige NP-Markt wichtige Grundversorgungs-
aufgaben für Meinsdorf und ist daher als Nahversorgungsstandort anzuerkennen. Ein ZVB 
liegt nicht vor.  

Entfallende Nahversorgungsstandorte 

��  Kreuzbergstraße: Durch die nur geringe Mantelbevölkerung ist die Tragfähigkeit für einen 
großflächigen Lebensmittelmarkt begrenzt. Eine kleinflächige Nahversorgungsmöglichkeit 
hingegen kann im Bereich Kreuzberge aber durchaus eine Bereicherung darstellen. Eine 
Ausweisung als Nahversorgungsstandort ist nicht erforderlich.  

��  OTZ Mosigkau: Seit der Schließung des örtlichen Lebensmittelmarktes konnte sich keine 
Folgenutzung im Bereich der Nahversorgung finden. Dies ist auf die nur geringe Mantel-
bevölkerung, v. a. auf die Lage abseits der Hauptverkehrsachsen zurückzuführen. Da die 
Ansiedlung einer großflächigen Nahversorgungseinrichtung nicht realistisch erscheint, 
wird der Status eines Nahversorgungsstandortes zukünftig nicht mehr erteilt. Einzelhan-
delsnutzungen für die Nahversorgung unter 800 m² VK sind ungeachtet dessen möglich 
und auch gewünscht. Vor diesem Hintergrund soll die Bindung an einen Standort künftig 
entfallen, um Stadt und Ortschaft eine flexible Möglichkeit der freien Standortwahl inner-
halb des Ortes zu eröffnen. Dementsprechend können künftig neue Nahversorgungsstan-
dorte unter Beachtung des Fortgangs der Rechtsprechung zur Großflächigkeit entwickelt 
werden, sofern sie die Steuerungsempfehlungen außerhalb der zentralen Versorgungsbe-
reiche erfüllen (s. Pkt. IV 5.2). 

��  NVZ Waldesruh: Hier ist eine zu Mosigkau vergleichbare Situation festzustellen. Die Aus-
sagen zu Mosigkau treffen vollständig auch hier zu. 

Neu anzuerkennende Nahversorgungsstandorte 

��  Köthener Straße: Hier ist der Standort Lidl als Nahversorger anzuerkennen, da er der ein-
zige Lebensmittel(nah)versorger für die Stadtbereiche Alten / Zoberberg darstellt. E-Cen-
ter im Junkerspark ist hier als gesamtstädtischer bzw. regional ausstrahlender Standort zu 
werten. Diesbezüglich weist Lidl Wohngebietsbezug auf, wenngleich dieser nicht optimal 
ist.  

4.4 Weiterentwicklung der Nahversorgungsstruktur 

Grundsätzlich besteht das Ziel der Weiterentwicklung der Nahversorgung darin, die Grundver-
sorgung mit Waren des täglichen und periodischen Bedarfs möglichst flächendeckend über 
Angebote in einer akzeptierten Entfernung für den größtmöglichen Teil der Bevölkerung, d. h. 
auch für die nichtmobilen Gruppen, zu ermöglichen. Darüber hinaus sollten jedoch auch die 
Struktur und Qualität der Lebensmittel-Angebote eine Rolle spielen. Je zentraler und umfang-
reicher die Betriebe in den vorhandenen zentralen Versorgungsbereichen verortet sind, desto 
mehr stärken diese auch deren Funktion. Darüber hinaus wurden mit dem Standort- und Zen-
trenkonzept bereits so genannte Nahversorgungsstandorte definiert, die als Einzelbetriebe 
vorrangig zur wohnartnahen Versorgung ihres unmittelbaren Umfeldes dienen. Diese 
Standortdefinitionen sind nicht identisch mit der Einordnung der Nahversorgungsfunktion, 
sondern basieren auf der Erfüllung der für Nahversorgungsstandorte ausschlaggebenden Kri-
terien eines überwiegend integrierten Standortes mit Wohngebietsbezug sowie der Anbin-
dung an den ÖPNV zur Erreichbarkeit auch für nichtmobile Bevölkerungsgruppen.  
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Eine Ausnahme von diesem Grundsatz soll für die Standorte gelten, wenn es angesichts be-
stehender Versorgungslücken notwendig ist, die Grundversorgung mit Waren des täglichen 
und periodischen Bedarfs möglichst flächendeckend abzusichern. Die benannten Nahversor-
gungsstandorte werden deshalb um den Ergänzungsstandort Mildensee erweitert.  
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5.  Steuerungsempfehlungen zur Einzelhandelsentwicklung in Dessau-Roßlau 

Zur effektiven Steuerung der Einzelhandelsentwicklung sind auch weiterhin standortbezogene 
Regelungen zum Ausschluss bzw. zur Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben auf Grundlage der 
in Kapitel IV.2 und 3 festgelegten Sortiments- und Standortkonzepte erforderlich. Die Regeln 
folgen dem zentralen Grundsatz, dass Ansiedlungen bzw. Erweiterungen nicht zu einer nega-
tiven Beeinträchtigung der Funktions- und Entwicklungsfähigkeit zentraler Versorgungsberei-
che oder zur nachhaltigen Verschlechterung der Nahversorgungsstruktur führen dürfen und 
sich die Dimensionierung eines Vorhabens an der städtebaulichen Zielsetzung für den jeweili-
gen Standort orientieren muss.  

Die Steuerung des Einzelhandels bezieht sich dabei nur auf größere Betriebe, die i. d. R. Fach-
marktcharakter haben. Kleinteilige Fachgeschäfte als zumeist individuelles Element der loka-
len Einzelhandelslandschaft sollen nicht reglementiert werden. So sind Ladengeschäfte, die 
eine Verkaufsflächengröße von max. 150 m² nicht überschreiten, unabhängig von ihrer Zen-
tren- oder Nahversorgungsrelevanz im gesamten Stadtgebiet zulässig. Auf diese Weise wird 
der kleinflächige Facheinzelhandel, der häufig in eigenen Immobilien wirtschaftet, in seiner 
Entwicklung nicht wesentlich behindert. Bei der genannten Größe ist in der Regel von keinen 
Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbereiche oder der verbrauchernahen Versor-
gung auszugehen (= Kleinflächenregelung, siehe Kapitel II.2.1).  

5.1 Steuerungsempfehlungen des Einzelhandels innerhalb der zentralen Versorgungs- 
bereiche 

 Innenstadt Dessau 

Als zentraler Versorgungsbereich wird die Innenstadt Dessau festgelegt (vgl. Karte 6). Der zent-
rale Versorgungsbereich gilt als schutzwürdige Einkaufslage gemäß Baugesetzbuch, Baunut-
zungsverordnung sowie Raumordnungsgesetz.  

Im Sinne einer an den städtebaulichen Zielsetzungen zur Einzelhandels- und Zentrenentwick-
lung ausgerichteten Einzelhandelspolitik sollten für das Hauptzentrum keine Beschränkungen 
hinsichtlich möglicher Einzelhandelsansiedlungen gelten. Das heißt, dass sowohl klein- als auch 
großflächige Betriebe aller Branchen bzw. Sortimente zulässig sind. Betriebe mit zentrenrele-
vantem Kernsortiment, die zur Angebotsvielfalt der Innenstadt und zur Attraktivität der 
Hauptgeschäftslage beitragen sollte dabei der Vorzug gegeben werden. Insbesondere Neuan-
siedlungen großflächiger Betriebe mit Kernsortimenten des Innenstadtbedarfs sind nach Mög-
lichkeit auf diesen Standortbereich zu lenken.  

Auch die Ansiedlung großflächiger Betriebe mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment ist hier 
grundsätzlich zulässig. Ihre Ansiedlung ist aus städtebaulicher Sicht nur dann zu verfolgen, 
wenn brach gefallene Flächen entsprechend den städtebaulichen Zielsetzungen nachbelegt 
werden können oder sich eine frequenzerzeugende Wirkung auf die Innenstadt generieren 
lässt. Insbesondere in Folge der Corona-Pandemie und möglichen Marktbereinigungsprozes-
sen sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, die Dessauer Innenstadt zu beleben. 

5.1.2 Stadtteilzentrum Roßlau 

Das Stadtteilzentrum Roßlau übernimmt für Roßlau und die nördlich der Elbe liegenden Ort-
steile wichtige Versorgungsaufgaben und verfügt teilweise über eine gewisse überörtliche 
Ausstrahlungskraft. Auch hier ist grundsätzlich die Realisierung von zentrenrelevanten, nah-
versorgungsrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten möglich. Großflächige Ein-
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zelhandelsentwicklungen sollen den städtebaulichen Zielsetzungen entsprechen, wobei die Si-
cherung und Qualifizierung des Stadtteilzentrums Roßlau als Einzelhandelsplatz im Fokus 
steht. Entsprechend soll frequenzerzeugenden Betrieben u. a. aus dem kurzfristigen Bedarf 
der Vorzug gegeben werden. Allerdings ist mit Blick auf die standortseitigen Rahmenbedin-
gungen und die geringe Flächenverfügbarkeit auf eine standortangepasste Dimensionierung 
möglicher Betriebe zu achten. Der schon heute bestehende Verkaufsflächenschwerpunkt im 
Bereich der nahversorgungsrelevanten Sortimente soll auch zukünftig erhalten bleiben. 

5.1.3 Nahversorgungszentren 

Innerhalb der Nahversorgungszentren soll perspektivisch insbesondere nahversorgungsrele-
vanter Einzelhandel (groß- und kleinflächig) erhalten, gestärkt (vergrößert) oder neu realisiert 
werden (Angebotsschwerpunkt). Darüber hinaus trägt nicht-großflächiger Handel mit zentren-
relevanten Sortimenten zur arrondierenden Ergänzung bei. Die Ansiedlung großflächiger Be-
triebe mit zentrenrelevanten Sortimenten wird hier ausgeschlossen. Die Nahversorgungszen-
tren übernehmen insbesondere eine Versorgungsfunktion im Bereich der Stadtteile bzw. auf 
Quartiersebene. Entsprechend ist auch hier bei einer Prüfung der Zulässigkeit im Sinne des § 
11 Abs. 3 BauNVO auf eine der Versorgungsbedeutung des zentralen Versorgungsbereiches 
entsprechende Dimensionierung der Verkaufsflächen zu achten. 

5.2 Steuerungsempfehlungen außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche  

 Städtebaulich integrierte Nahversorgungsstandorte 

Nahversorgungsstandorte ergänzen das Nahversorgungsnetz und dienen der grundlegenden 
wohnortnahen Versorgung primär mit Lebensmitteln. Es gilt, diese Einkaufslagen zu erhalten, 
um ein angemessenes Versorgungsniveau für die im Umfeld lebende Bevölkerung zu bewah-
ren. Bestehende baurechtlich genehmigte Lebensmittelmärkte genießen in der aktuellen Di-
mensionierung Bestandsschutz102.  

Die Ansiedlung, Verlagerung oder Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit dem nahver-
sorgungsrelevantem Kernsortiment ist an anerkannten Nahversorgungsstandorten103 bis zur 
Grenze der Großflächigkeit (max. 800 m² VK) unter Nachweis der städtebaulichen Verträglich-
keit regelmäßig zulässig. Auch großflächige Lebensmittelmärkte (> 800 m² VK) können an Nah-
versorgungsstandorten im Rahmen einer Sondergebietsfestsetzung gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO zulässig sein, sofern keine Auswirkungen zu erwarten sind. Darüber hinaus können 
auch großflächige Lebensmittelmärkte ohne die Ausweisung eines Sondergebietes zulässig 
sein, sofern sie eine städtebauliche Atypik im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 4 aufweisen und keine 
Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 hervorrufen.   

Zur Anerkennung neuer Nahversorgungsstandorte sind diese Grundregeln zu Nahversorgungs-
standorten ebenfalls zu erfüllen. Zusätzlich gilt für die Ansiedlung oder Verlagerung von groß-
flächigen Lebensmittelmärkten:  

��  Für die Ansiedlung eines neuen Standortes muss nachgewiesen werden, dass keine nach-
haltig negativen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit anderer, insbesondere der be-
nachbarten Nahversorgungsstandorte und -zentren zu befürchten sind. Dies erfordert  

                                                           
102  inkl. der baurechtlich zulässigen Nutzungen 
103  Die anerkannten Nahversorgungsstandorte werden in Kapitel IV.4.2 definiert und bestimmt.  
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��  das Warenangebot aus eigener Herstellung oder aus Produkten besteht, die handwerklich 
weiter be- oder verarbeitet wurden. 

Die ausnahmsweise Zulässigkeit des Annexhandels ist auch unter dem Aspekt der Sicherung 
von Flächen für Handwerk und produzierendes Gewerbe innerhalb der Gewerbegebiete zu 
verstehen. Unter Berücksichtigung einer deutlichen Beschränkung der angebotenen Produkte 
sowie der geringen Verkaufsflächendimensionierungen sind aus gutachterlicher Sicht keine 
Beeinträchtigungen für eine geordnete Entwicklung innerhalb von Dessau-Roßlau zu erwar-
ten. Sofern alle oben genannten Kriterien zum Vorhandensein eines Annexhandels erfüllt sind, 
kann dieser zulässig sein. In jedem Fall ist die Gewährung einer Ausnahme im Einzelfall, vor 
allem im Hinblick auf eine angemessene Verkaufsflächengröße, zu prüfen.107 

5.3 Randsortimentsregelung 

Aufgrund sortiments- und betriebstypenspezifischer Besonderheiten ist eine ergänzende Re-
gelung hinsichtlich der zentrenrelevanten Randsortimente bei Betrieben mit nicht-zentrenre-
levanten Kernsortimenten zu empfehlen. Um der Gefahr einer Aushöhlung des Sortiments-
konzeptes durch übermäßige Angebote von zentrenrelevanten Randsortimenten zu begeg-
nen, ist bei Ansiedlungen und Erweiterungen außerhalb zentraler Versorgungsbereiche eine 
Randsortimentsbegrenzung im Rahmen der Bebauungsplanfestsetzungen zu empfehlen. Im 
Rahmen des Bebauungsplans gilt es, die zentrenrelevanten Randsortimente abschließend zu 
definieren. Bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben (ab 800 m² VK) mit nicht-zentrenrele-
vanten Kernsortimenten (z. B. Möbel-, Bau- und Gartenmärkte) ist eine Begrenzung der zen-
trenrelevanten Randsortimente auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche, maximal jedoch 
in Summe 800 m² in einem Betrieb gemäß Dessau-Roßlauer Sortimentsliste notwendig. Je zen-
trenrelevantes Randsortiment sind bis zu 150 m² Verkaufsfläche zulässig. 

Um sicherzustellen, dass die insgesamt zulässige Fläche nicht von einem einzigen Sortiment 
belegt werden kann, ist im Rahmen der Einzelfallprüfung die Dimensionierung einzelner Sorti-
mente zu prüfen. Dies könnte ansonsten zu einer Unterwanderung des Sortimentskonzeptes 
und letztlich zu Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Strukturen führen. Zum Schutz der 
Dessauer Innenstadt wird festgelegt, dass die Verkaufsfläche jedes Randsortiments gemäß 
Dessau-Roßlauer Sortimentsliste entweder 10 % der Gesamtverkaufsfläche oder max. 150 m² 
oder max. 20 % der in der Innenstadt vorhandenen Verkaufsfläche des gleichen Sortiments 
umfassen darf. Keine der drei Obergrenzen darf also überschritten werden. Als Orientierung 
kann dafür die Verkaufsflächenuntersuchung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes Des-
sau-Roßlau herangezogen werden (vgl. Tabelle 13). Dies entbindet jedoch nicht von der o. g. 
sortimentsgenauen Einzelfallprüfung.  

5.4 Fazit zu den Steuerungsregeln 

Abbildung 45 stellt die Steuerungsregeln nach Standortkategorien differenziert dar. Grund-
sätzlich ist das Einzelhandelskonzept ein informelles Konzept, welches bestehendes Baurecht 
nicht ersetzt. Selbstverständlich genießen alle vorhandenen Betriebe Bestandsschutz. Um 
eine Aushöhlung des Einzelhandelskonzeptes zu verhindern, sollten zudem bestehende oder 

                                                           
107  Aus der Begründung zum Bebauungsplan muss eine Verkaufsflächenobergrenze deutlich werden. Empfoh-

len wird hier die Festsetzung einer absoluten Größe in Verbindung mit einer relativen Beschränkung (z. B. 
maximal 10 % der Geschossfläche des Hauptbetriebes). 
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neue Standorte, die städtebaulich nicht erwünscht sind, im vorliegenden Sinne auch als Teil-
gebiete überplant werden. 
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��  Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept soll nach Beschlussfassung offen kommuniziert 
werden und der aktiven Information von Immobilien- und Grundeigentümern sowie den 
Gewerbetreibenden dienen, um diese an der Umsetzung und zielgerichteten Weiterent-
wicklung des Einzelhandels zu beteiligen. 

��  Überarbeitung bzw. Anpassung der bestehenden Bebauungspläne 216 und für die Ergän-
zungsstandorte Mildensee und Mannheimer Straße. 
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VI.  Anhang 

1.  Ergebnisse telefonische und Online-Befragung 

Kaufen Sie, zumindest gelegentlich, in der Innenstadt von Dessau und / oder Roßlau ein? 

Differenzierungskriterium: Einkaufsorientierung 
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Differenzierungskriterium: Häufigkeit nach Dessau 
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Differenzierungskriterium: Häufigkeit nach Roßlau 
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Hat sich durch die Corona-Krise Ihr Einkaufsverhalten während der Pandemie generell 

verändert und wenn ja, wie? 
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Wie werden Sie voraussichtlich nach der Corona-Krise Ihre Einkäufe tätigen?  
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Welches Verkehrsmittel nutzen Sie am häufigsten beim Besuch der Innenstadt von Des-

sau? 
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Hat sich aus Ihrer Sicht die Attraktivität von Dessau und besonders der Innenstadt in den 

letzten 3 - 5 Jahren verändert? 
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Hat sich aus Ihrer Sicht die Attraktivität von Roßlau und besonders der Innenstadt in den 

letzten 3 - 5 Jahren verändert? 
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Wie benoten Sie die Innenstadt von Dessau in Bezug auf folgende Aspekte nach Schulno-
ten? 

 

Wie benoten Sie die Innenstadt von Roßlau in Bezug auf folgende Aspekte nach Schulno-

ten? 
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An welchen Standorten / Orten kaufen Sie die folgenden Warengruppen am häufigsten 

ein? 

 

Wie häufig nutzen Sie in der Innenstadt von Dessau das Gastronomieangebot? 
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Altersgruppen und Geschlecht der Befragten 
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2.  Ergebnisse Passantenfrequenzmessung 
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